
230 'der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des ,Nationalrates VII. GP. 

Bericht 
'des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (65 der ,Bei- "die uran- und die thoriumhältigen Mineralien 
lagen): Bundesgesetz über das Bergwesen sowie deren 'Zerfallsprodukte, sofern diese berg-

(Befl~gesetz). männischgewonnen werden können". 

Da sich während des fast hundertjährigen Be~ Es ist wahrscheinlich, daß im Laufe der Zeit 
standes' des Allgemeinen Ber-ggesetzes vom auch die Zerfallsprodukte der radioaktiven 
23. Mai 1854 die wirtschaftlichen, sozialen und Mineralien, zu denen nicht nur die uranhhältigen, 
politischen Verhältpisse einschneidend verändert sondern auch die thori1,lmhältigen gehören, . eine 
haben, hat die Bundesregierung im Juni 1953 größere Bedeutung erlangen werden. Es ist daher 
dem Nationalrat den Entwurf eines neuen Berg- zweGk,mäßig, sie mit RüCksicht darauf, daß das 
gesetzes ,vorgelegt. Berggesetz eine längere Geltungsdauer haben soll, 
, . Der, Handelsausschuß, dem diese Vorlage zur schon jetzt vom Eigentum an Grund und Boden 
Vorberatung zugewiesen worden ist, hat am auszunehmen und in die, Gruppe der bergfreien 

Mineralie'n einzureihen. ' 25. Juni 1953 einen Unterauss·chuß eingesetzt, 
dem die Abgeordneten Dr. Rot h, Dr .. R eis e t- Entsprechend der volkswirtschaftlichen Be-' 
bau e r, S tür g k h, F a g e t h, G i e ger 1, 'deutung' des Minerals Kohle wurde die lit. b des 
Dr. Mi g s eh und E ben b ich 1 e r angehörten. Abs. 1 gegenüber der .Regierungsvorlage in der 
Der Unterausschuß hat unter Mitwirkung der Weise geändert, daß die Aufzählung "alle Arten 
Vertreter' der Bundesregierung, insbesondere von Kohle" aUs ihr herausgenommen und als 
des -Bundesministeriums für Handel und Wieder- neue lit. c angefügt wurde. 
aufbau (Obe'rste Bergbehörde), die Regierungs
vorlage einer eingehenden Beratung unterzogen. 

über das Ergebnis seiner Arbeiten hat der 
Unterausschuß dem Handelsausschuß am 25. Fe
ber 1954 einen schriftlichen Bericht vorgelegt; 
dieser Sitzung wohnten auch Bundesminister 
DDDr. I 1 1 i g sowie die Staatssekretäre 
Dr. B 0 c kund Dipl.-Ing. • Geh art bei. 
Dr. Rup'ert Rot h erstattete den Bericht des 
Unterausschusses, während Obmannstellvert~eter 
K 0 s t r 0 u n den Vorsitz führte. 

Nach kurzer Debatte schloß sich der Handels
ausschuß den vom Unterausschuß ausgearbeiteten 
Abänderungen des Gesetzestextes der Regierungs
vorlage an. Darüber hinaus wurde noch eine Ab
änderung des § 2 Abs. 1 lit. a beschlossen. Der 
nunmehrige Gesetzestext - wie er vom Han
delsausschuß angenommen wurde - ist diesem 
Bericht beigedruckt. 

Im einzelnen hätte der Handelsausschuß zu 
diesem beigeschl~ssenenGesetzestext und ins
besondere zu den gegenüber der Regierungs
vorlage beschlossenen Abänderungen folgendes zu 
bemerken: 

Zu § 2: 

Im Abs. 1 lit. a wurden die Worte "die uran
hältigen Mineralien" ersetzt durch die Worte 

Zu § 5: 

Im § 5 Abs. 1 w~rde. lediglich eine stilistische 
Verbesserung vorgenommen, indem die Worte 
"außer Bitumen" durch die Worte "mit Aus
nahme von Bitumen" ersetzt wurden. 

Zu den §§ 60 und 65: 

Im § 60 wurde ~us stilistischen' Gründen das 
Wort "jedoch" in der 6. Zeile des Abs. 1 ge
strichen. 

Ebenfalls nur aus stilistischen Gründen wurden 
im § 65 Abs. 1 zweiter Satz die Worte "des 
Bruchgebietes" 1m neuen Gesetzestext weg
gelassen. 

Im übrigen wäre zum· § 65 allgemein zu be
merken, daß nach den Bestimmungen des AVG. 
1950 die betroffenen Grundeigentümer im Ver-
fahren als Parteien zu· hören sind. . 

Zu § 75: 

Dem § 75 der Regierungsvorlage, dessen W ort
laut als Abs. 1 des neuen Gesetzestextes zu gelten 
hat, wurde ein Abs. 2 angefügt. Wenn nämlidl 
als Voraussetzung bei der Verleihung von Berg
werksmaßen der Nachweis der voraussichtlich 
erforderlichen Mittel verlangt wird, so scheint 
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es im Interesse der Erhaltung des Bergbaues not
wendig, auch die übertragung einer Bergwerks
berechtigung oder des Rechtes ihrer Ausübung 
an diese Bedingung zu knüpfen. 

Zu § 76: 

Der Abs. 1 des § 76 wurde neu gefaßt. Der 
erste Satz der Regierungsvorlage wurde gestri
chen, weil der Begriff "nicht bergfreie Erze" 
nicht eindeutig bestimmbar ist. Durch die Vor
schrift, daß der Bergwerksberechtigte beim Be
trieb angefallene nicht bergfreie Minenlien dem 
Grundeigentümer (Abbauberechtigten) "in an
gemessener Frist", und zwar "höch!>tens zum 
ortsüblichen Preis", anzubieten hat, soll verhin
dert werden, daß der Bergwerksberechtigte dem 
Grundeigentümer (Abbauberechtigten) durch 
Verzögerung des Angebotes oder durch Forde
. rung eines Überpreises den Erwerb dieser Mine
ralien praktisch unmöglich macht. 

Die Bestimmung, daß in Streitfällen die Berg
behörde -zu entscheiden hat (letzter Satz), be
zweckt, ein allfälliges Verfahren zu beschleunigen. 

Zur Erläutenmg der Bestimmungen des § 76 
Abs. 1 sei darauf verwiesen, daß bei der Auf
sudlUng und Gewinnung bergfreier Mineralien 
andere, dem Grundeigentümer .(Abbau~erechtig
ten) gehörige Mineralien, zum Beispiel Sand oder 
Kalk bei der Auffahrung eines Stollens oder Ton 
beim Abdecken eines Braunkohlenflözes, anfallen 
können. 

Soweit der Bergwerksberechtigte diese Mine
ralien für seinen Bergwerksbetrieb(zum Beispiel 
Sand für die Mauerung des Schachtfüllortes oder 
Schotter für den Spülver~atz) oder den damit 
verbundenen Hüttenbetrieb (zum Beispiel Kalk 
als Hochofenzuschlag) benötigt, darf er sie sich 
aneignen, ohne hiefürden Grundeigentümer (Ab
bauberechtigten) entschädigen zu müssen. 

Wenn er ihrer aber zu diesem Zwecke nicht 
bedarf, hat er sie, ohne Rücksicht auf deren 
Wert, dem Grundeigentümer (Abbauberechtig
ten) gegen entsprechenden Ersatz der Kosten an
zubieten und wird erst Eigentümer der Mine
ralien, wenn der Grundeigentümer (Abbau
berechtigte) das Anbot binnen Monatsfrist nicht 
annimmt. Der Bergwerksberechtigte hat daher 
zum Beispiel nicht nur ein abgebaggertes Tonlager, 
sondern auch das auf die Taubhalde gestürzte 
Gestein oder - ohne Aufrechnung der Auf
bereitungskosten - die Aufbereitungsbergeoder 
- ohne Aufrechnung der Laugungskosten! - die 
Laugungsrückstände anzubieten. Das Anbot setzt, 
um dem Grundeigentümer (Abbauberechtigten) 
eine überprüfung des Anbotes (Material- und 
Kostenberechnung) zu ermöglichen und um eine 
rechtswidrige Enteignung des Grundeigentümers 
(Abbauberechtigten) zu verhindern, in jedem Fall 
voraus, daß die nicht bergfreien Mineralien ent
weder (wie zum Beispiel das oben angeführte 
Tonlager) gesondert gewonnen oder (wie zum 

Beispiel Waschberge ) nachträglich von den berg-
freien. gesondert wurden. . 

Wird die· Aussonderung der nicht bergfreien 
Mineralien nicht vorgenommen, so gelten sinn
gemäß die Bestimmungen der .§§ 414 ~nd 415 
ABGB., die eine ungerechtfertIgte BereIcherung 
des Bergwerksberechtigten durch Anei~nung. von 
dem Grundeigentümer (Abbauberechtlgten) ge
hörigen Mineralien ohne dessen Einwilligung un
möglich machen. 

Die i\nderungen im Abs. 2 des § 76 beziehen 
sich lediglich auf die Deutlichkeit und stilistische 
Form des Gesetzestextes. 

Zu § 78: 

Der Handelsausschuß hat an der Formulierung 
des § 78 der Regierungsvorlage keine i\nderung 
vorgenommen; er legt jedoch Wert auf die Fest
stellung, daß dem Verfahren die Wasserrechts
behörde beizuziehen ist. 

Zu § 88: 

Im Abs.1 wurde in der 4. Zeile nach dem 
Worte "Freischürfer" eingeschaltet "unter tu.n
lichster Berückskhtigung der Absatzlage". HIe
durch soll eine wirtschaftlich untragbare Vor
schreibung durch die Bergbehörde verhindert 
werden. 

Zu § 89: 

Im Abs. 3 des § 89 soll es statt "Die Lager
stätte ist mit dem Fortschreiten der Gewin
nung ... " nunmehr heißen: "Die Lagerstätte -ist 
auf Anordnung der Bergbehörde mit dem Fort
schreiten der Gewinnung auch in ihrer weiteren 
Erstreckung zu untersuchen und in ihren abbau- . 
würdigen Teilen nach bergwirtschaftlichen 
Grundsätzen aufzuschließen und vorzurichten." 

Diese Einschaltung soll es der Bergbehörde er
möglichen, in berücksichtigungswürdigen Fällen 
Ausnahmen bezüglich Untersuchung, Auf
schließung und Vorrichtung der Lagerstätten zu 
gewähren. 

Zu § 93: 

Im Abs.2 des § 93 wurde das Wort "Aus
fertigungen" der bergmännischen Ausdrucksweise 
entsprechend durch das Wort "Abstiche" ersetzt. 

.Zu § 94: 

Im Abs. 1 wurde der Ausdruck "Angaben über 
die technischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse" ersetzt durch "Angaben über die 
technischen, betriebswirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse", um damit besser zum Ausdruck 
zu bringen, daß sich diese Auskunftspflicht nur 
auf den Betrieb, nicht aber auf das Unternehmen 
bezieht .. 

Zu § 95: 

Dem Abs.4 wurde eine Ergänzung angefügt, 
um einen Widerruf der Anerkennung beziehungs-
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weise der Zulassung für den Fall entbehrlich zu 
mamen, daß die Bergbauunternehmung über 
Aufforderung der Bergbehörde aus eigenem einen 
anderen, befähigten Betriebsleiter bestellt. 

Zu § 96: 

Im Abs.1 wurde das Wort "Bergbaubehörde" 
des Textes der Regierungsvorlage berichtigt und 
durch das Wort "Bergbehörde" ersetzt. 

Zu § 97: 

Der Abs. 1 des § 97 wurde neu gefaßt, sodaß 
die Entsmeidung im Falle des § 9S Abs. 4 nimt 
- wie in der Regierungsvorlage vorgesehen -
der Berghauptmannschaft, sondern dem Bundes
ministerium für Handel und Wiederaufbau ob
liegt. Die übertragung der Entscheidung solcher 
Fälle auf das genannte Bundesministerium be
zweckt, eine größere Objektivität bei der Ent
scheidung zu gewährleistel'l:' 

Zu § 106: 

Im Abs.2 des § 106 wurde der letzte Satz aus 
stilistischen Gründen abgeändert. 

Ferner wurde diesem Paragraphen ein neuer 
Abs. 4 angefügt, der die inhaltlich gleiche Bestim
mung des geltenden Rechtes (§ 8 des Allgemeinen 
Berggesetzes) übernimmt, da sie sich als zweck
mäßig erwiesen hat und daher aufremterhalten 
werden soll. 

Zu § 107: 

Die Bestimmung des Abs. 4, wonach im FaUe 
der Gefährdung von Wasserversorgungsanlagen 
(nicht wie es in der Regierungsvorlage heißt 
"Brunnen") unter gewissen Voraussetzungen die 
Bergbehörde dem Bergbauberechtigten auftragen 
k a n n, die . Wasserversorgung in anderer Weise 
sicherzustellen, wurde in eine zwingende V or
sch'fift umgewandelt. Mit Rücksicht auf die 
Lebenswichtigkeit einer entsprechenden Wasser
versorgung soll die Sicherstellung derselben nicht 
dem freien Ermessen der Bergbehörde überlassen 
sem. 

Zu § 110: 

Um für die Berichterstattung bei leichten Un
fällen eine angemessene Frist einzuräumen, wurde 
dieser Paragraph neu formuliert. 

Zu § 114: 

Mit Rücksicht auf die schweren Folgen einer 
Versäumung der Einzahlungsfrist soll der Frei
schürfer vorher an die Fälligkeit der Zahlung er
innert werden; daher wurden in der fit. c die 
Worte "trotz Aufforderung" eingefügt. . 

3 

Zu § 119: 

Die Fristen dieses Paragraphen wurden von 
einem Monat auf zwei Monate verlängert, um 
es den Hypothekargläubigern beziehungsweise 
der Bergbehörde leichter zu machen, die erforder
limen Anträge auszuarbeiten. 

Zu § 125: 

Dem Abs.2 wurde eine zweiter Satz angefügt, 
durm welchen die Absichten des Gesetzgebers 
klarer zum Ausdruck gebramt werden sollen. 

Zu § 127: 

Dem § 127 wurde ein neuer Abs. 7 angefügt. 
Diese Ergänzung soll verhindern, daß die Berg
behörde die Inangriffnahme der erworbenen Re
servefelder vorzeitig vorschreibt. 

Zu § 142:' 

Da der Termin für die Auflösung der be
stehenden Gewerkschaften bereits vor mehreren 
Jahren festgelegt worden ist, soll der Ablau'f der 
Frist bis 1960 hinausgesmoben werden, um den 
Gewerkschaften entsprechende Zeit für die Auf
lösung und Umwandlung zu geben. 

Zu § 150: 

Durch die Neufassung des Abs. 1 soll ent
spremend den im ABGB. aufgestellten Grund
sätzen eine Rückwirkung der Bestimmungen des 
rieuen Berggesetzes verhindert werden. 

Zu § 151: 

Da die in Z. 8 erwähnte Anordnung durch 
Zeitablauf bereits erloschen ist, wurde dieselbe 
gestrimen und dementsprechend die folgenden 
Ziffern ,des Abs. 1 um je eine Einheit erniedrigt. 

Hinsimtlim der im einzelnen nicht näher be'
handelten Paragraphen wird auf die Erläuternden 
Bemerkungen der Regierungsvorlage verwiesen. 
Es wäre in diesem Zusammenhang lediglich rich
tigzustellen, daß es auf Seite 23 der Regierungs
vorlage in den Erläuternden Bemerkungen zu. 
den §§ 1 bis 5 statt "bei anderen untertätigen 
Betrieben" richtig heißen muß "bei anderen 
untertägigen Betrieben". 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der 
Handelsausschuß den An t rag, der Nationalrat' 
wolle dem angeschlossenen Gesetz- 'J. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 25. Feber 1954. 

Dr. Rupert Roth, 
Obmann und Beridlterstatter. 
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:j. 
Bundesgesetz vom 1954 

über das Bergwesen (Berggesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Ashest; Glimmer; Feldspat; Traß; Disthen; 
Beryll. 
(2) ßrundeigene Mineralien stehen auf ihren 

natürlichen Lagerstätten im Eigentum des Grund-
ERSTES HAUPTSTüCK. eigentümers" dürfen aber nur mit Bewilligung 

und unter Aufsicht der Bergbehörde aufgesucht 
Allgemeine Bestimmungen. und gewonnen werden. 

Ge gen s t a n d d e, s Be r g g e set z e s. § 4. (1) Die bundeseigenen Mineralien sind: 

§ 1. (1) Das Berggesetz regelt die Aufsuchung Salz (Natriumchlorid) und alle' anderen mit 
und Gewinnung der hergfreien, grundeigenen und diesem auf derselben Lagerstätte vorkommen-
bundeseigenen MineraIien sowie die Aufsuchung den Salze sowie Solquellen. 
und Gewinnung der sonstigen Miner,alien, soweit (2) Bundeseigene Mineralien stehen bereits auf 
sie 'unter Tage vorgenommen wird. ihren natürlichen Lagerstäuen im Ei:gentum des 

(2) Auf Bitumen finden die Vorschriften dieses Bundes. Ihre Aufsuchung und Gewinnung unter-
Bundesgesetzes keine Anwendung. steht der Aufsicht der Bergbehörde. 

§ 2. (1) Die bergfreien Mineralien sind: § 5. (1) Die d.iesem Bundesgeset'z nicht unter-
a) Platin; Gold; Silber, Silbel1gl:1-nz, Rotgül- stellten sonstigen Mineralien mit Ausnahme von 

tigerz; Quecksilber, Zinnober; Zinnstein; Bitumen kann der Grundeigentümer ohne Be
Bleiglanz, Weißbleierz; Zinkblende, Galmei; willigung der Bergbehörde aufsuchen und ge
Kupferkies, Kupferglanz, Kupferlasur, winnen. Dies gilt auch für die mit diesen ver
Malachit, Fahlerz; Spateisenstein, Roteisen- mengten bergfreien Mineralien, wenn deren An
erz, Brauneisenerz, Magneteisenerz, Rho- teil im Gemenge so gering ist, daß sich eine 
donit, Manganspat, Pyrolusit, Psilomelan; Aussonderung nicht lohnen würde. Ob dies zu
Molybdänglanz, Gelbbleierz; Scheelit; trifft, entscheidet im Streitfall die Bergbehörde. 
Chromeisenstein; Speiskobalt, Kobaltglanz; (2) Für die Auhuchung und Gewinnung der 
Antimonglanz; Rotnickelkies, Eisennickel-, in Abs. 1 bezeichneten Mineralien unter Tage 
kies, Nicke1g1anz; Bauxit; Arsenkies; sowie ihre Förderung bis 'zu Tage gelten die Be
Schwefelkies, Magnetkies, Markasit; die stimmungen des § 133.-
uran- und die thoriumhältigen Mineralien 
sowie ,deren Zerfallsprodukte, sofern diese Die B er g b e hör de n. 
bergmännisch gewonnen werden können; § 6. Die behördlichen Aufgalben auf dem Ge-

b) Gips, Anhydrit, Schwerspat, Flußspat und biet des Bergwesens werden, soweit sie nicht den 
-Graphit; Gerichten zustehen, durch ,die Bergbehörden 

c) 'alle Arten von Kohle. wahrgenommen. Ihnen obliegt ,auch die volks-
(2) Bergfreie Mineralien dürfen auf ,ihren na- winschaftliche Pflege des Bergbaues. 

türlichen Lagerstätten und auf verlassenen Hal- § 7. (1) Bergbehörde erster Instanz ist die 
den mit Bewilligung und unter Aufsicht der Berg- Berghauptmannschaft, soweit dieses Bundesgesetz 
behörde von jedermann, aufgesucht und ge- nichts anderes bestimmt. 
wonnen wer,den. Sie gehen in das Eigentum des 
Berechtigt,en erst mit der ,Gewinnung über. (2) örtlidl zustrundig ist die Berghauptmann-

schaft, in deren Amtsbezirk die Bergbauberech
§ 3. (1) Die grundeigene~ Mineralien sind: tigung (§ 8) ausgeübt wird oder ausgeübt werden 
Magnesit; TaLk; Kaolin; Ton, soweit er zur soll. Wäre demnach die Zuständigkeit mehrerer 
Herstellung von feuerfe'sten, säurefesten oder Berghauptmannschaften gegeben, so ist, soweit es 
keramischen Erzeugnissen mit Ausnahme von sich nicht um die Begr,ündung, übertragung, 
Ziegeleierzeugnissen geeignet ist; Bentonit; Enuziehung, Auflassung oder das Erlöschen von 
Quarz, Quarzit und Quarzs,and, soweit sie zur Bergbauberechtigungen handelt, die Berghaupt~ 
Herstellung von Ferrosilizium, Glas oder feuer- mannschaft zuständig, deren Amtssitz dem Be
festen Erzeugnissen geeignet sind; KieseLgur; trieb am nächsten gelegen ,ist. 
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,(3) Bergbehörde zweiter Instanz ist das Bundes- 125), nicht .elnIgen, so entsCheidet die Bergbe
ministerium für Handel und Wiederaufbau als hörde unter Bedachtnahme auf das öffentliche 
Oberste Bergbehörde. Interesse. 

ZWEITES HAUPTSTüCK. 

Bestimmungen über bergfreie Mineralien. 
I. ABSCHNITT. 

Be r gb a u b eree h tigu ng e n. 

§ 8. Die zur Aufsuchung und Gewinnung 
bergfreier MineralQen erforderlichen Bergbau
berecht~gungen sind 

A. Schurfberechtigungen (§§ 9 ff.), 
B. Bergwerksberechtigungen (§§ 28 ff.). 

A. ßchurfberechtigungen. 

§ 9. Schurfberechtigungen werden 

a) ,durch Erteilung von SchurfbewiUigungen, 
b) durch Anmeldung von F'reischürfen er

worben. 

S c h u rf b e w d I i gun g. 

§ 10. Unter Schürfen ist die Aufsuchung und 
Aufschließung bergfreier Mineralien ,in ihren 
Lagerstätten ·z,um Nachweis ihrer Abbauwürdig
keitzu verstehen. 

§ 11. Zum Schürfen bedarf es einer Schurf
bewilligung, die die Bergbehörde auf Ansuchen 
zu erteilen hat. 

§ 12. (1) Durch die SchurfhewiUigung erlangt 
der Schürfer die Befugnis, im Amtsbezirk der 
Berghauptmannschaft, sofern andere Bergbau
berechtigungen oder öffentliche Interessen nicht 
entgegenstehen, Schurfbaue ohne Beschränkung 
ihrer Zahl zu eröffnen und zu betreiben. 

(2) Die beim SchüI1fen gewonnenen betigfreien 
Mineralien gehen in das Eigentum des Schürfers 
über, ,doch ,darf di,eser nur mit Bewilligung der 
Bergbehörde ,darüber verfügen. 

§ 13. (1) Zur Herstellung und zum Betrieb von 
Anlagen für Schurfzwecke hat der Schürfer die 
Bewilligung der Bergbehörde einzuholen. Die 
Bestimmungen der §§ 81 und 82 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Hat der Schürfer ein diesem Bundesgesetz 
unterstelltes Mineral erschürft, so hat er dies der 
Bergbehörde <unverzüglich anzuzeigen. 

§ 14. Schurfbewilligungen werden erstmals für 
die Dauer des laufenden und des darauffolgenden 
KaJleriderjahres erteilt. Auf Ansuchen sind sie 
jeweils um zwei weitere }ahre zu verlängern. Die 
Bergbehörde kann die Verlängerung verweigern, 
wenn ein Sch:urfberechtigter nicht nachweist, daß 
er entsprechende Schurfarbeiten geleiste~ hat. 

§ 15. Können sich Schürfer und Grundeigen
tümer über Aufsuchungsrechte, die ,ihnen aus 
diesem Bundesgesetz zustehen (§§ 12 Arbs. 1 und 

F r eis c h u r f. 

§ 16. (1) Einaüsschließliches Recht auf ein be
stimmtes Schurffeld wird erst durch einen Frei
schurf erworben. 

(2) Der Freischurf gibt das Recht, innerhalb 
eines kreisförmigen Schurffeldes mit einem Halb
messer von 425 m jeden anderen vom Schürfen 
auszuschließen, sofern andere Bergbauberechti
gungen nicht entgegenstehen (§§ 22 Abs. 2 und 
23). D~eses Recht erstreckt sich in die ewige Höhe 
und Teufe. 

(3) Weiters gibt der Freischurf, soweit er nicht 
ältere Freischürfe überlagert, das Recht, in einem 
Felde von der Größe <und Form eines Gruben
maßes (§ 30), dessen Mittdpunkt mit dem Frei
schurfmittelpunktzusammenfällt (Vorbehalts
feld), die Verleihung eines Grubenmaßes an 
Dritte auszuschließ'en. Dieses Recht kann der 
Freischürfer spätestens bei der Freifahrung (§ 38) 
durch Bestimmung der Large des Vorbehalts
feldes geltend machen. 

§. 17. (1) Einen Freischurf darf nur anmelden, 
wer für ,den Amtsbezirk der für die Anmeldung 
zuständigen Bergbehörde schon eine Schurfbe
willigung besitzt oder gleichzeitig mit der An
meldung um die Erteilung einer solchen Bewilli
gung ansucht. 

(2) Der Freischurf wird bei der Bergbehörde 
durch die Angabe der Lage des gewählten Mittel
punktes des Freischurfkreises (Freischurfmittel
punkt) angemeldet. 

(3) Die Lage des Freis'churfmittelpunktes muß 
aus dem Wortlaut der Anmeldung eindeutig be
stimmbar sein. 

(4) Für die .Bestimmung der Lage des Frei
schurfmittelpunktes ist nur die Anmeldung maß
gebend; nachträgliche Abänderung,en oder Er
gänzungen der Anmeldung ,sind unzulässig. 

(5) Mit der Anmeldung des Freischurfes ist die 
Entrichtung der Freischurfgebühr nad1Zuwei~en. 

§ 18. (1) Die Bel1gbehöl1de hat die Anmeldung 
eines Freischurfes anzunehmen, wenn sie dem 
§ 17 entspricht; andernfalls ist die Annahme mit 
Bescheid ,zu verweigern. 

(2) Im Falle der Annahme ist der Freischurf 
bereits mit dem Tage, des Einlangens der An
meldung bei der Bergbehörde erworben. 

§ 19. Die Bergbehörde hat den Schürfer von 
der Annahme der Anmeldung (§ 18) unter An
führung des Tages ihres Einlangens und der Ge
schäftszahl zu verständigen. 

§ 20. Ist in der Anmeldung dIe Orts- und 
Karastralgemein'de, in die der Freischurfmittel
punkt fällt, nicht genannt, so hat sie der Frei-
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schürfer binnen zwei Wochen nach der An
meldung anzugeben. Nennt der Freischürfer 
binnen zwei Wochen nach Zustellung einer 
Mahnung die Orts- und Katastralgemeinde nicht 
oder macht er unrichtige Angaben, so kann die 
Bergbehönde den Freischurf für erloschen er
klären. 

§ 21. Auf Verlangen der Berg<behörde hat der 
Freischüt-.fer die Lage (§ 17 Abs. 3) seines Frei
schutftkreises unter Vorlage einer Karte nachzu
weisen, auf der dieser eingezeichnet ist .. Den Maß
staJb der Karte bestimmt die Bergbehörde. 
Kommt der Freischürfer dieser Aufforderung 
nicht fristgerecht nach, so kann die Bergbehörde 
den Freischurf für erloschen erklären. 

§ 22. (1) Auf Antrag eines Bergbauberechtig
ten, der nachweist, daß sich die Lage des Mittel
punktes eines Freischurfes nach den Angaben der 
Anmeldung nicht eindeutig bestimmen läßt, hat 
die Bergbehöl'de den Freischurf für erloschen 'Zu 
erklären. ' 

(2) Fällt ,der Freischurfmitt~lpunkt in einen 
älteren Freischurf, in 'ein Grubenmaß (§ 30) oder 
in eine übersch,ar (§ 47), so hat die Bergbehörde 
auf Antrag des Inhabers des äher-en Freischurfes 
oder des Eigentümers des Grubenmaßes 'oder der 
überschar den Freischurf für erloschen zu er
klären. 

§ 23. Fällt ein Teil eines Freischurfkreises in 
einen älteren Freischurf, in ein Grubenmaß oder 
in eine überschar, so hat die Bergbehörde auf 
Antrag des Inhabers des älteren Freischurfes oder 
des Eigentümers des Grubenmaßes oder der 
übersch-ar die Einstellung der Schurfarbeiten ~n 
diesen Bel'gba:ugebieten anzuol'dnen. 

§ 24. Decken sich Kreise von Freischürfen, die 
am gleichen Tage bei der Ber,gbehördeange
meldet wonden sind, ganz oder teilweise, so 
steht das Recht bezüglich der sich deckenden 
Flächen den beteiligten Freischürfern gemeinsam 
zu. 

§ 25. Fällt ein Freischurf in die Amtsbezirke 
mehrerer Berghauptmannschaften, so erstrecken 
sich die Rechte des Schürfers (§§ 12 und 16) a-uf 
den ganzen Freischurfkreis. 

_ übe r t rag u n g von S c h oll r f b e r e c h t i
gun gen. 

§ 26. (1) Die tÜbertragung von Schurfberechti
gungen ist der Bergbehörde anzuzeigen. Bis zum 
Einlangen der Anzeige gilt der Bergbehörde 
gegenüber der in den bergbehördlichen Vormerk
büch,ern Eing-etragene weiter a,ls Berechtigter. 

(2) Freischürfe können nur an eine Person 
übertragen werden, die eine Schurfbewilligung 
besitzt oder spätestens gleichzeitig mit der An
zeige der Übertragung um Erteilung einer 
Schurfbewilligung ansucht. 

Vor m e r k b ü ehe r übe r S c h u r f
berechtigungen. 

§ 27. (1) über die erteilten Schurfberechti
gungen sind bei der Berghauptmannschaft fol
gende Vormerkbücher zu führen: 

a) das Schurfbuch mit Namensverzeichnis 
oder die Schurfkartei zur Eintragung der 
gemäß § 11 erteilten Schurfbewilligungen, 

b) das Freischurfbuchoder die Freischurf
kartei über die Freischürfe, deren Anmel
dung angenommen wurde (§ 18), samt 
N amens- und Ortsverzeichnis ; das N amens
verzeichnis hat die Namen der Freischürfer 
und die ihnen gehörenden Freischürfe, das 
Ortsverzeichnis die Freischürfe, geQronet 
nach den Orts- und KatastraLgemeinden, 
in :denen sich flie Freischurfmittelpunkte 
befinden, zu ,enthalten. • 

(2) Die Freischürfe sind in der Reihenfolge ihrer 
Anmeldung im Freischrurfbuch oder in der Frei
schurfkartei einzutragen. 

(3) In den Vormerkbüchern s,ind alle über
tragungen und Löschungen von Schurfberechti
gungen zu verzeichnen. 

(4) Die Einsicht in diese Bücher (Kllrteien) so
wie in die Freischurfanmeldungen ist jedermann 
gestattet. 

(5) Dem Freischürfer ist auf sein Verlangen ein 
Auszug aus dem Freischurfbuch (Freischurfkartei) 
über die von ihm angemeldeten Preischürfe aus
z.ufoIgen. 

B. Bergwerksberechtigungen. 

§ 28. Bergwerksbere-chtigungen (Bergwerks
maße) berechtigen zur ausschließlichen Ge
winnung der in einem bestimmten Raum vor
kommenden bergfreien Mine~lien jeder Art. 

§ 29. Je naCh de-r Größe und der Form dieses 
Raumes sowie der Art des Mineralvorkommens 
werden unterschieden: 

a) Grubenmaße (§§ 30 ff.), 
b) tÜberscharen (§§ 47 ff.), 
c) Tagmaße (§§ 51 ff.). 

G r u ben maß e. 

§ 30. Ein Grubenmaß umfaßt in der waag
rech ten Ebene des Aufschlagspunktes (§ 31) ein 
Rechteck von 48.000 m 2 und erstreckt sich in 
die ewige Höhe und Teufe. Die kurzen Seiten 
dürfen 120 m nicht unterschreiten. 

§ 31. (1) Der Punkt, von dem das Grubenmaß 
oder das Grubenfeld (§ 33 Abs. 3) auszumessen 
ist (Aufschlagspunkt), k'ann von dem Verleihungs
werber nach Belieben gewählt werden, nur muß 
er sich innerhalb des aufgeschlossenen Teiles ,der 
Lagerstätte und des !zu verleihenden Gruben
maßes (Grubenfeldes) befinden. 

(2) Im Falle eines Aufschlusses durch Bohrfunde 
hat als Aufschlagspunkt der Mittelpunkt der Tag
öffnung eines der Bohrlöcher zu gelten. 
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§ 32. (1) Grubenmaße sind auf Ansuchen (§ 34) 
zu verleihen, wenn 

a) bergfreie Mineralien in ihrer Lagerstätte so 
. aufgeschlossen sind, daß sie nach den für 

ihre Verwertbarkeit maßgebenden Umstän
den als abbauwürdig angesehen werden 
können, 

'b) der Verleihungswerber ,glaubhaft macht, 
daß er über die bis zur Aufnahme des 
ordnungsmäßigen Gewinnungsbetriebes 
voraussichtlich erforderlichen Mittel ver
fügt, und 

c) ältere Bergbauberechtigungen und öffent
liche Interessen der Verleihung nicht ent
gegenstehen. 

(2) Vor der Verleihung sind die sonst beteiligten 
VerwaltungS'behörden zu hören. 

§ 33. (1) Die Bergbehörde hat nach Maßgabe 
des Verleihungs ansuchens auf einen Aufschluß 
von Kohle bis zu sechzehn, auf einen Aufschluß 
ander·er bergfreier Mineralien bis zu acht Gruben
maße zu verIeihen, wenn nach den geologischen 
Verhältnissen angenommen werden kann, daß 
sich die aufgeschlossene Lagerstätte in die begehr
ten Grubenmaße fortsetzt. 

(2) Auf Antrag des Bergwerksberechtigten dür
fen auf einen Aufschluß, ·auf den bereits Gruben
maße verliehen wurden, nach Maßgabe des 
Abs. 1 nachträglich weitere Grubenmaße ver
liehen werden. Für Verleihungen dieser Art 
gelten sinngemäß die Vorschriften über Neuver
leihungen. 

(3) Mehrere nach Abs. 1 oder 2 verliehene 
Grubenmaße bilden ein Grubenfeld. 

-§ 34. (1) Das Verleihungsgesuch hat zu ent
halten: 

a) Namen, Beruf und Wohnort ·des Bewer
bers, bei mehreren Bewerbern deren An
teile, 

b) bei Bestehen eines Schurtbaues dessen Art, 
c) die Beschreibung der Lage und Beschaffen

heit des Aufschlusses mit Nennung des 
Grundeigentümers, der Orts- und Kata
stralgemeinde und des politischen Bezirkes, 

d) die Angabe der Entfernung des Aufschlags
punktes von zwei unverrückbaren, allge
mein erkennbaren Punkten, 

e) einen allgemeinen Aufschlußplan, das 
Kostenerfordernis und glaubhaft gemachte 
Anga'ben darüber, wie die erforderlichen 
Mittel aufgebracht werden, 

f) Anzahl, La'gerung und' Benennung der be
gehrten Grubenmaße, 

g) die Erklärung, ob für die begehrten 
Grubenmaße eine neue Bergbucheinlage er
öffnet werden soll oder. ob sie einer schon 
bestehenden zuzuschreiben sind, 

h)die eigenhändige Unterschrift des Bewer
bers oder seines durch schriftliche V 011-
macht ausgewiesenen Bevollmächtigten .. 
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(2) Verleihungsgesuche, die diesen Vorschriften 
nicht entsprechen, sind zurückzuweisen. 

§. 35. (1) über die Lage des Aufschlusses muß 
eine auch die Taggegend darstellende Karte 
(Lagerungskarte) im Katastralmaßstab in vier
facher Ausfertigung vorgelegt werden; in dieser 
m~ssen die begehrten Grubenmaße eingezeichnet 
sem. 

(2) Langen die Karten nicht spätestens drei 
Wochen nach Einbringung des Verleihungs ge
suches ein, so ist das Gesuch als zurückgezogen 
anzusehen. 

§ 36. Der Verleihungswerber kann die Ver
leihung mehrerer zusammenhängender Gruben
feLder (§ 33 Albs. 3) in einem Gesuch beantragen. 

§ 37. (1) Suchen mehrere Bewerber am gleichen 
Tage um die Verleihung von Grubenmaßen an, 
die sich ganz decken, so sind sie ihnen mangels 
einer Einigung gemeinsam zu verleihen. Im Falle 
einer teilweisen Ober deckung hat die Bergbe
hörde nach billigem Ermessen eine Umlagerung 
vorzunehmen, wenn sich die Bewerber nicht 
eInIgen. 

(2) Langen Verleihungs gesuche nicht am gleichen 
Tage ein, so steht den Bewerbern das Recht, die 
Lage ,der Grubenmaße zu bestimmen, in der 
Reihenfolge des Einlangens ihrer. Gesuche zu. 

§ 38. (1) Der Verleihung hat eine mündliche 
Verhandlung an Ort und Stelle (Freifahrung) 
vora uszugehen. 

(2) Ihr Zweck ist: . 
a) den Bestand des angegebenen Mineralauf

schlusses und seine Abbauwürdigkeit außer 
Zweifel zu setzen, 

b) zu untersuchen, ob und mit welchen Ab
änderungen die .. begehrten Grubenmaße 
unter Bedachtnahme a:uf die geologischen 
Verhältnisse sowie auf ältere Bergbaube
rechtigungen und öffentliche Interessen dem 
Bewerber verliehen werden können, 

c) zu erörter.n, ob und inwieweit Rechte der 
beteiligten Grundeigentümer durch die be
antragte Verleihung berührt werden, 

d)die Lagerungskarte zu prüfen und nötigen
falls zu ergänzen und zu berichtigen, 

e) den Wert der zu verleihenden Grubenmaße 
festzustellen. 

(3) Zur Freifahrung sind die sonst beteiligten 
Verwaltungs behörden beiwziehen. . 

§ 39. Die Freifahrung ist mit Anführung der 
wesentlichen Punkte des Verleihungsgesuches 
dur·ch eine angemessene Zeit vorher öffentlich 
kundzumachen. 

§ 40. Binnen zwei Wochen nach Empfang der 
Ladung zur Freifahrung kann sowohl der Ver
leihungswerber als auch jeder Grundeigentümer 

. und jeder nach § 16 Abs. 3 berechtigte Frei
schürfer, über dessen Grundstücke oder Frei
schürfe sich die begehrten Grubeilmaße im Ver-
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leihungsfalle erstre<ken würden,heantragen, daß nicht weniger als einem Monat zu setzen, inner
auf seine Kosten ein von der Bergbehörde zu' halib ,der diese um ,die Verleihung von über

, bestimmender Sachverständiger zur Freifahrung scharen ansuchen können. ' 
beigezogen wird. (2) Suchen mehrere Eigentümer um die Ver-

leihung an und sind sie sich üiber die Teilung 
§ 41.(1) Nach Rechtskraft des Verleihungs- einig, so ist diese antrags gemäß vorzunehmen. 

bescheides hat die Bergbehörde auf Antrag des Die Teile sind als überscharen den GrUlbenmaßen 
Bellgwerksberechtigten die Vermarkung seiner zuzuschlagen. Kommt eine Eini,gung über die 
Grubenmaße anz'uordnen. Zu dieser sind die Ü Teilung nicht zustande, so ist die' benchar den 
Eigentümer der angrenzenden Bergwerksmaße Bewerbern gemeinsam zu gleichen Teilen zu ver
und die betroffenen Grundeigentümer zu laden. leihen. 

(2) Die Bergbehörde hat a.uf Antrag des Berg- (3) Bewirbt sich nur ein Eigentü~er um die 
werksberechtigten die Neuvermarkung unkennt- ü?ersch'ar, so ist sie ihm allein zu vfrleihen und 
lich gewordener Grenzen seiner Grubenmaße an- semem-Grubenmaß zuzuschlagen. 
zuordnen. Die im Absatz 1 angeführten Personen (4) Dem Ansuchen 'umVerleihung einer über-
sind zu laden. schar ist in der jeweils erforderlichen Anzahl von 

(3) Die Vermarkung kann jederzeit auch von Ausfertigungen eine Karte im Katastralmaßstab 
Amts wegen a.ngeordnet werden. aozmschließen, aus der Lage und Ausmaß der 

überschar und im Falle eines Antrages auf 
§ 42. Die Vermarkung (§ 41) ist unter ge- Teilung ,auch die Art der Teilung ersichtlich ist. 

nauer Beschreibung eines jeden Marksteines in 
einer Niederschrift festzuhalten und die Lage der § 49. überscharen und Anteile an gemeinsamen 
Marksteine in die Lager,ungskarte einzutragen. überscharen dürfen nur an Eigentümer an
Die Nieders·chrift bedarf der Bestätigung der grenzender Grubenmaße (überscharen) oder zu
Bergbehörde. sammen mit angrenzenden Grubenmaßen ver-

äußert werden. 
§ 43. (1) Auf Antrag des Bergwerksberechtigten 

hat die Bergbehör,de anzuordnen, daß Tag- § 50. Die Bestimmungen der §§ 41 bis 46 sind 
grenzen in der Grube kenntlich gemacht werden auf überscharen sinngemäß anzuwenden. 

oder die Lage einzelner Punkte in der Grube am Tag maß e. 
Tage bestimmt wird. Die in § 41 Abs. lange-
führten Personen sind zu laden. § 51. (1) Tagmaße werden auf bergfreie Mine-

(2) Die hierüber herzustellende, von der Berg- ralien in Sandbänken, Flußbetten, im Taggeröll 
oder in verlassenen Halden verliehen, sofern sie behörde zu bestäügende Karte ist hei dieser z,u 
sidl nicht in einem bereits verliehenen Felde hinterlegen. 
(§§30 und 47) befinden. 

§ 44. Die Bergbehörde hat die Vermarkung (2) Ein Tagmaß umfaßt eine Fläche von belie-
von Grubenmaßen und die nach § 43 angeord- biger Form und einer Größe bis zu 100.000 m2 

neten Vermessungen in jedem einzelnen Falle und erstrednsich bis zum anstehenden festen 
durch einen Ingenieurkonsulenten für Mark- Gestein. 
scheidewesen auf Kosten des Bergwertksberem- § 52. (1) Ein Tagmaß ist von der Bergbehörde 
tigten durchführen 'zu lassen. auf Ansumen (§ 53) zu verleihen, wenn: ' 

§ 45. Ergeben sich hinsichtlich des Verhufes a) nachgewiesen wird, daß bergfreie Minera-
der Grenzen von Grubenmaßen Streitigkeiten, lien in den im § 51 Abs. 1 bezeimneten 
so entscheidet die Berghehörde. Lagerstätten vorkommen, 

§ 46. Die Verleihung von Grubenmaßen steht b) der Bewerber glaubhaft macht, daß er über 
der Ausübung älterer Bergwerksberechtigungen die bis zur Aufnahme des ordnungs-
nicht entgegen. mäßigen Gewinnungsbetriebes voraussicht

lim erforderlimen Mittel verfügt, und 
übe r s c ha ren. 

§ 47. Eine'überschar umfaßt eine von Gruben
maßen eingeschlossene Fläche von solmer Form 
und Größe, daß auf ihr ein Grubenmaß nicht 
gelagert werden kann, oder einen Teil einer 
solchen Fläche. Sie erstreckt sich in die ewige 
Höhe und Teufe. Die Entstehung solcher Flächen 
ist bei künftigen Verleihungen möglichst zu ver
meiden. 

§ 48. (1) Stellt die Bergbehörde eine Fläche im 
Sinne des § 47 fest, so hat sie den Eigentümern 
der angrenzenden Grubenmaße 'eine Frist von 

c) ältere Bergbauberechtigungen und öffent,. 
lime Interessen der Verleihung nicht ent
gegenstehen. 

(2) Für den Fall, daß mehrere Bewerber um 
Tagmaße ansuchen, deren Flächen sich ganz oder 
teilweise de<ken, gelten die Bestimmungen des 
§ 37 sinngemäß. 

(3) Tagmaße auf bergfreie Mineralien in ver
lassenen Halden, die sich in der Nähe einer in 
Betrieb stehenden Hütte oder' Aufbereitung be~ 
finden, sind dem Eigentümer dieser Anlage zu 
verleihen, wenn er spätestens bei der münd
lichen Verhandlung (§ 54) darum ansucht und 
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die Mineralien in semem Betrieb verarbeitet 
werden können. 

§ 53. (1) Verleihungsgesuche um Tagmaße 
müssen Namen, Beruf und Wohnort des Bewer
bers enthalten und mit einer Karte im Kata
stralmaßstab in drei Ausfertigungen belegt sein, 
aus der Lage, Form und Ausmaß des begehrten 
Tagmaßes ersichtlich sind. Außerdem ist ein 
Aufschlußplan anzuschließen, aus dem Art und 
Kosten des Betriebes entnommen werden kön
nen. Endlich ist glaubhaft zu machen, daß der 
Verleihungswerber über die erforderlichen Mittel 
(§ 52 Abs. 1 lit. b) verfügt. 

(2) Die Bestimmung des§ 34 Abs. 2 ist sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 54. über Gesuche um Tagmaße ist eine 
mündliche Verhandlung an Ort und Stelle durch
zuführen. Der Verhandlung sind die sonst be
teiligten Verwaltungs behörden beizuziehen. 
Die Eigentümer der angrenzenden Bergwerks
maße und der in der Näite befindlichen Hütten
und Aufbereitungsanlagen sowie die betroffenen 
Grundeigentümer sind zur Verhandlung zu 
laden. Bei der yerhandlung ist zu erheben, ob die 
im § 52 Abs. 1 lit. a und c, gegebenenfalls die 
im § 52 Abs. 3 bezeichneten Voraussetzungen 
vorliegen, bejahendenfalls die Form des Tagmaßes 
unter Bedachtnahme auf die geologischen und 
örtlichen Verhältnisse und die Anträge des 
Verleihungswerbers festzusetzen und, wenn 
gegen die Verleihung auch privatrechtliche Ein
wendungen nicht erhoben werden, das Tagmaß 
zu vermarken. Im übrigen sind die Bestimmun
gen der §§ 41 und 42 sowie 44 bis 46 auf Tag
maße sinngemäß anzuwenderi. 

§ 55. (1) Später im Bereich von Tagmaßen 
verliehene Grubenmaße und überscharen er
strecken sich nur auf den Raum unterhalb der 
Tagmaße. Sie berühren deren Bestand nicht. 

(2) Zur Ausbeutung dieser Grubenmaße und 
überscharen erforderliche Arbeiten dürfen auch 
innerhalb der Tagmaße durchgeführt werden. 

(3) Werden die Arbeiten in einem Tagmaß 
durch einen Schurf betrieb beeinträchtigt, so ent
scheidet mangels Eiriigung die Bergbehörde unter 
Bedachtnahme auf das öffentliche Interesse, in 
welcher Weise die Schurfberechtigung ausgeübt 
werden kann. 

§ 56. Erleiden die Eigentümer von Tagmaßen 
durch die Arbeiten der Eigentümer von Gruben
maßen oder überscharen oder durch Schurf
betriebe (§ 55 Abs. 2 und 3) Schaden, so steht 
ihnen ein Entschädigungsanspruch zu. Die Be
stimmungen über die Grundüberlassung (§§ 58 
bis 62) sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 57. An den im § 60 genannten Orten dürfen 
Tagmaße nur unter den in diesem Paragraphen 
angeführten Voraussetzungen betrieben werden. 
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II. ABSCHNITT. 

G run d- und Was s e r übe r las s u n g für 
den Bergbaubetrieb, Bergschäden 

und Baubeschränkungen. 

G run cl übe r las s u n g. 
§ 58. Der Grundeigentümer ist verpflichtet, 

dem Bergbauberechtigten die zum Bergbaubetrieb 
notwendigen Liegenschaften gegen angemessene 
Schadloshaltung zur Benützung zu überlassen. 

§ 59.(1) Kann sich der Bergbauberechtigte mit 
dem Grundeigentümer nicht einigen, so kann er 
bei der Bergbehörde um zwangsweise Grundüber-
lassung ansuchen. • 

(2) Die Einleitung des Verfahrens ist vo'n der 
Bergbehörde dem Grundbuchsgericht anzuzeigen 
und von diesem im Grundbuch anzumerken. 
Diese Anmerkung hat zur Folge, daß der die 
zwangsweise Grundüberlassung verfügende Be
scheid auch gegen jede Person wirksam wird, für 
die im Range nach der Anmerkung ein bücher
liches Recht eingetragen wird. 

(3) über das Ansuchen entscheidet die Berg
behörde im Einvernehmen mit dem Landeshaupt
mann. Der Bescheid hat auch eine vorläufige, mit 
Berufung nicht anfechtbare Bestimmung der 
Entschädigung zu enthalten. Diese wird end
gültig, wenn nicht binnen drei Monaten nach 
Rechtskraft des Bescheides die Feststellung der 
Entschädigung im ordentlichen Rechtsweg be
gehrt wird., Zur Feststellung ist das, Bezirks
gericht zuständig, in dessen Sprengel das zu über
lassende Grundstück liegt. Mit Eintritt der 
Rechtskraft eines allfälligen gerichtlichen Er
kenntnisses oder mit Abschluß eines gerichtlichen 
Vergleiches über die Höhe der Entschädigung, 
tritt deren vorläufige Bestimmung durch die 
Bergbehörde außer Kraft. Im übrigen sind die 
Bestimmungen der §§ 4 bis 10 des Gesetzes vom 
18. Februar 1878, RGBl. Nr. 30, betreffend die 
Enteignung zum Zwecke der Herstellung und 
des Betriebes von Eisenbahnen, sinngemäß an-
zuwenden. ' 

(4) Die Bestimmungen des Bescheides über die 
Verpflichtung zur Grundüberlassung werden erst 
nach Leistung oder Sicherstellung der endgültig 
bestimmten oder vom Gericht rechtskräftig fest
gestellten oder durch gerichtlichen Vergleich ver
einbarten Entschädigung (Abs. 3) vollstreckbar, 
doch kann die Bergbehörde in dringenden Fällen 
dem Bergbauberechtigten auf Antrag gestatten, 
mit seinen Arbeiten schon vorher zu beginnen, 
wenn der Antragsteller die vorläufig bestimmte 
Entschädigung geleistet oder sichergestellt hat. 

§ 60. (1) Die zwangs~reise Grundüberlassung 
innerhalb von Gebäuden, in geschlossenen Hof
räumen, in unmittelbar Wohn- oder Wirt
schaftsgebäuden zugehörigen Hausgärten, in 
Friedhöfen und in Entfernung von weniger als 
40 Metern von' Gebäuden ist nur zulässig, 
wenn das öffentliche Interesse an ihrer überlas-
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sung zum Bergbaubetrieb überwiegt. Ob dies zu
trifft, entscheidet das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau im' Einvernehmen 
mit den beteiligten Bundesministerien. 

(2) Vor der Entscheidung über die zwangs
weise Grundüberlassung für Bergbauzwecke, 
durch deren Verfolgung öffentliche Interessen 
berührt werden, hat die Bergbehörde das Ein
vernehmen mit den sonst beteiligten Verwal
tungsbehörden herzustellen. Dies gilt insbeson
dere, wenn vom Bergbauberechtigten im Bereich 
von öffentlichen Straßen, Eisenbahnanlagen, 
schiff- und floßbaren Gewässern, Fernmelde
anlagen, Heilquellen~ Wasserschutzbauten, bewil
ligungspflichtigen Wasser anlagen, Häfen, Länden, 
sonstigen Schiffahrtsanlagen und Zwecken der 
Luftfahrt dienenden Liegenschaften sowie in der 
Nähe der Bundesgrenze Arbeiten vorgenom
men oder Anlagen errichtet werden sollen. 

§ 61. (1) Die Liegenschaften sind auf die Dauer 
des Bedarfes zu überlassen. Werden sie voraus
sichtlich für die ganze Dauer des Bergbaues be
nötigt, so ist der Bergbauberechtigte auf Antrag 
des Grundeigentümers durch Bescheid der Berg
behörde zu verpflichten, die Liegenschaften in 
sein Eigentum zu übernehmen. 

(2) Hat eine zur Benützung überlassene hiegen
schaft durch Anlagen des Bergbauberechtigten 
eine noch zur Zeit der A uflassung des Berg
baues bestehende Wertvermehrung erfahren, so 
kann der Bergbauberechtigte vom Grundeigen
tümer eine der. Wertvermehrung entsprechende 
Entschädigung verlangen. Ein Entschädigungs
anspruch besteht nicht, wenn sich der Grund
eigentümer bereit erklärt, dem Bergbauberech
tigten das Eigentum an der Liegenschaft zu 
übertragen. Mangels einer Einigung kann die 
Festsetzung der Höhe der Entschädigung für die 
Wertvermehrung oder für die eigentümliche 
überlassung der' Liegenschaft nur im ordent
lichen Rechtsweg begehrt werden. 

(3) Die Anmerkung im Grundbuch (§ 59 
Abs. 2) ist gleichzeitig mit der grundbücherlichen 
übertragung des Eigentums an der überlassenen 
Liegenschaft oder auf Grund der Anzeige der 
Bergbehörde, daß die zur Benütz~ng überlassene 
Liegenschaft für den Bergbau ni~ht mehr benö
tigt wird oder die Anmerkung aus:, anderen Grün
den gegenstandslos geworden ist,: zu löschen. 

i 

§ 62. Der Grundeigentümer is't, sofern nicht 
überwiegende öffentliche oder pri:vate Interessen 
entgegenstehen, verpflichtet, die' Setzung der 
Pflöcke und Marksteine zur Vermessung und Be
grenzung der verliehenen Bergwei-ksmaße gegen 
Ersatz des verursachten Schadens zu dulden. Im 
Streitfall entscheidet die Bergbehörde. 

überlassung von Tagwässern. 
I 

§ 63. (1) Zum Bergbaubetrieb notwendige Tag
wässer sind an den Bergbauberechtigten gegen 

angemessene Entschädigung abzutreten, wenn das 
öffentliche Interesse an der verlangten Abtretung 
überwiegt. 

(2) Für das Verfahren ist die Bergbehörde zu
ständig, die im Einvernehmen mit dem Landes
hauptmann als Wasserrechtsbehörde und, wenn 
eine fü.hlbare Beeinträchtigung der Schiff- oder 
Floßfahrt zu erwarten ist, auch im Einvernehmen 
mit dem Landeshauptmann als Schiffahrtsbehörde 
entscheidet. Kommt zwischen den Behörden' der 
ersten Instanz ein Einvernehmen nicht zustande, 
so ist die Entscheidung vom Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau einvernehmlich 
mit dem Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft, erforderlichenfalls auch einvernehm
lich mit dem Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe, zu treffen. 

B erg s c h ä den. 

§ 64. (1) Unter Bergschäden sind Personen
und Vermögensschäden zu verstehen, die durch 
den Betrieb eines Bergbaues verursacht werden; 
als Bergschäden gelten nicht Personenschäden, 
die auf einen Arbeitsunfall zurückzuführen sind. 

(2) Der Bergbauberechtigte hat den Geschädig
ten schadlos zu halten. Betreibt den Bergbau 
nicht der Berechtigte selbst, sondern ein Dritter, 
dem nach den Vorschriften des Privatrechtes das 
Recht zur Ausübung der Bergbauberechtigung 
zusteht (Nutzungsberechtigter), so haftet dieser 
zur ungeteilten Hand mit dem Bergbauberechtig
ten. Soweit zwischen dem Bergbauberechtigten 
und dem Nutzungsberechtigten nichts anderes 
vereinbart ist, hat der Nutzungsberechtigte den 
Bergbauberechtigten schadlos zu halten. 

(3) Bei böser Absicht oder auffallender Sorg
losigkeit des Bergbauberechtigten, des Nutzungs
berechtigten oder ihrer Beauftragten oder Dienst
nehmer ist der Geschädigte volle Genugtuung zu 
fordern berechtigt. Ein Anspruch ,auf Schmer
zengeld (§ 1325 ABGB.) besteht nur bei Ver
schulden. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, 
wenn der Bergschaden auf höhere Gewalt oder 
auf das Verhalten des Geschädigten selbst oder 
eines nicht beim Betrieb beschäftigten Dritten zu
rückzuführen ist und der Bergbauberechtigte jede 
nach den Umständen des Falles gebotene Sorg
falt beobachtet hat. Hat bei der Entstehung des 
Schadens ein Verschulden des Geschädigten mit
gewirkt, so finden di~ Vorschriften des § 1304 
ABGB. Anwendung. 

(4) Zum Nachteil des Geschädigten können die 
den Bergbauberechtigten nach Abs. 2 treffenden 
Verpflichtungen durch vorhergehende Verein
barung nur für folgende Fälle abgeändert 
werden: 

a) für Vermögensschaden, 
b) für Personenschaden nur insoweit, als es 

sich um Personen handelt, die nicht 10 

Ausübung ihrer Berufspflichten oder zum 
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Zwecke der Wahrung rechtlicher oder be
gründeter wirtschaftlicher Interessen not
wendigerweise in den Gefahrenbereich des 
haftpflichtigen Betriebes gelangen. 

(5) Ist der Schaden auf mehrere Bergbau
betriebe zurückzuführen, so haften die Bergbau
berechtigten und Nutzungsbered1tigten zur un
geteilten Hand. Läßt sich der Anteil mehrerer 
Bergbaubetriebe an der Schadensverursachun& 
nicht ermitteln, so sind auf den Rückersatz die 
Bestimmungen des § 896 ABGB. anzuwenden. 

Bau b e s ehr ä n k u n gen in B ru c h
g e b i e t e n von B erg bau e n. 

§ 65. (1) Die Bergbehörde hat auf Antrag des 
Bergwerksberechtigten durch Bescheid die Grund
stücke zu bezeichnen, deren Oberflächen voraus
sichtlich Einwirkungen des Bergbaues unterliegen 
werden (Bruchgebiete) und in denen zur Verhin
de~ung einer ihn erschwerenden Verbauung 
Bauten und andere Anlagen nur mit ihrer Zu
stimmung errichtet werden dürfen. Die Berg
behÖrde hat die rechtskräftige Bezeichnung im 
Amtsblatt zur "Wiener Zeitung", bekanntzu
machen und die Ersichtlichmachung der Bau
beschränkung in den in Frage kommenden 
öffentlichen Büchern zu veranlassen. 

(2) Die Zustimmung kann mit der Auflage er
teilt werden, daß die Anlage bei entsprechendem 
Fortschreiten des Abbaues. abzutragen ist. 'Mit 
der Zustimmung kann auch eine Verpflichtung 
zu bestimmten Sicherheitsvorkehrungen ver
bunden werden. 

(3) Wird der Errichtung der Anlage nicht oder 
nur unter Auflage einer zeitlichen Beschränkung 
oder von Sicherheitsvorkehrungen zugestimmt 
und ist die geplante Anlage zum' ordentlichen 
Gebrauch der Liegenschaft im Rahmen des bis
herigen Betriebes notwendig; so. hat der Berg
werksberechtigte nach den für die Grundüber
lassung geltenden Vorschriften (§ 59 Abs. 3 
und 4) angemessenen Ersatz zu leisten oder im 
Falle von Sicherheitsvorkehrungen, die aus
schließlich durch den Bergwerksbetrieb bedingt 
sind, deren Kosten zu ersetzen. 

(4) Sollten die Voraussetzungen für die Bezeich
nung als Bruchgebiet ganz oder teilweise weg
fallen, so ist das Bruchgebiet aufzulassen oder 
zu beschränken. Die Bergbehörde hat die rechts
kräftige Auflassung oder Beschränkung des 
Bruchgebietes im Amtsblatt zur "Wiener Zei
tung" bekanntzumachen und die Löschung der 
Ersichtlichmachung (Abs. 1) hinsichtlich des in 

, Frage kommenden Gebietes in den öffentlichen 
Büchern zu veranlassen. 

Bauvorhaben i nT a g maß e n. 

§ 66. Will ein Grundeigentümer im Bereich 
eines Tagmaßes bauen, so hat die Bergbehörde 
dem Bergwerksberechtigten vorzuschreiben, in 

11 

welcher Frist die bergfreien Mineralien auf dem 
zum Bau erforderlichen Grunde zu gewinnen 
sind. 

III. ABSCHNITT. 

B erg wer k sei gen turn und E i n
tragung im Bergbuch. 

G e gen s t a n d des B erg wer k s
ei gen turn s. 

§ 67. Grubenmaße (§ 30) und überscharen 
(§ 47) gelten als unbewegliche Sachen und sind 
Gegenstand der Eintragung in das Bergbuch. 

Ein t rag u n g i m B erg b u c h. 

§ 68. (1) Die Bergbehörde hat dem Bergbuch
gericht die rechtskräftige Verleihung von Gru
benmaßen und überscharen zwecks Eintragung 
in das Bergbuch anzuzeigen. In der Anzeige ist 
die Ortslage der Berechtigung, ihr Umfang so
wie der Name und der Wohnort des Beliehenen 
anzugeben. Wurde eine- Berechtigung mehreren 
Personen verliehen, so sind auch deren Anteile 
anzugeben. Der. Verleihungsbescheid mit einer 
Abschrift und die Lagerungskarte, die der Ver-
1eihung zugrunde gelegt wurde, mit einem Ab
stich sind der Anzeige anzuschließen. 

(2) Wurden Grubenmaße oder überscharen 
vermarkt (§§. 41, 42 und 50), so hat die Berg
behörde die über die Vermarkung aufgenommene 
Niederschrift in U r- und Abschrift dem Berg
buchgericht zwecks Eintragung in das Bergbuch 
zu übermitteln. 

(3) Das Bergbuchgericht hat die gemäß Abs. 1 
und 2 erforderlichen Eintragungen von Amts 
wegen vorzunehmen. Die Originalurkunden sind 
an die Bergbehörde zurückzustellen. 

§ 69. (1) Neu verliehene Grubenmaße werden 
nach Wahl des Beliehenen entweder in eine zu 
eröffnende neue Einlage eingetragen oder einer 
bestehenden zugeschrieben. 

(2) Für gemeinsame überscharen (§ 48 Abs. 2 
letzter Satz) sind eigene Einlagen zu eröffnen. 

(3) Andere überscharen (§ 48 Abs. 2 erster 
Satz und Abs. 3) sind der Einlage jener Gruben
maße zuzuschreiben, denen sie zugeschlagen 
wurden. 

Zu Tag e I i e gen d e Best a nd t eil e 
. des B erg wer k sei gen turn s. 

§ 70. (1) Liegenschaften sind auf Antrag des 
Bergwerksberechtigten unter den Voraussetzun
gen des § 5 Abs. 2 und 3 des Allgemeine~ Grund
buchsanlegungsgesetzes, BGBl. Nr. 2/1930; der 
für die Bergwerksberechtigung eröffneten Ein
lage zuzuschreiben, wenn die Bergbehörde bestä
tigt, daß die Liegenschaften für die ordnungs
mäßige Führung des Bergwerksbetriebes erfor
derlich sind. 

(2) Bestandteile des 
(Abs. 1) sind auf Antrag 

Bergwer kseigentums 
des Bergwerksberech-
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tigten aus dem Bergbuch abzuschreiben und in 
das in Betracht kommende öffentliche Buch zu 
übertragen, wenn die Bergbehörde bestätigt, daß 
sie für die ordnungsmäßige Führung des Berg
werksbetriebes nicht mehr erforderlich, sind. 

§ 71. Erlangt die Bergbehörde Kenntnis, daß 
eine Zuschreibung gemäß, § 70 Abs. 1 oder eine 
Abschreibung gemäß Abs. 2 unterblieben ist, so 
hat sie dies dem Bergbuchgericht mitzuteilen. 
Dieses hat in sinngemäßer Anwendung der Be
stimmungen des § 28 des Liegenschaftsteilungs
gesetzes, BGBL Nr. 3/1930, vorzugehen. 

§ 72. Für die Ab- und Zuschreibung gelten die 
Vorschriften des Liegenschaftsteilungsgesetzes, 
insbesondere die des § 3, sinngemäß. 

Ver s t ä n d i gun g der B erg b e hör d e. 

§ 73. Das Bergbuchgericht hat der Bergbehörde 
eine Ausfertigung von allen Beschlüssen zuzu
stellen, mit denen eine Eintragung im Bergbuch 
verfügt wird. ' 

B erg wer k s z u b e hör. 

§ 74. Als Bergwerkszubehör gelten die zur 
Ausübung der Bergwerksberechtigung erforderli
chen Betriebsmittel, insbesondere die dem Betrieb 
dienenden Tiere, Maschinen, Werkzeuge, Gerät
schaften und die noch nicht marktreifen Berg
bau - und Hüttenerzeugnisse. 

A n z e i g e des E r wer b e s. 

§ 75. (1) Die übernahme einer Bergwerksberech
tigung oder des Rechtes ihrer Ausübung ist vom 
Erwerber binnen zwei Wochen der Bergbehörde 
anzuzeigen. Der Erwerbstitel ist glaubhaft zu 
machen. 

(2) Die Bestimmung des § 52 Abs. 1 lit. bist 
sinngemäß anzuwenden. 

IV. ABSCHNITT. 
Mit der B erg wer k s b e r e c 'h t i gun g 

verbundene sonstige Rechte. 

§ 76. (1) Beim Betrieb des Bergwerks anfallende 
nicht bergfreie Mineralien mit Ausnahme von 
bundeseigenen darf sich der Bergwerksberechtigte 
ohne Entschädigung aneignen, soweit er ihrer zu 
seinem Bergwerks- oder dem damit verbundenen 
Hüttenbetrieb bedarf. Im übrigen hat er sie dem 
Grundeigentümer, wenn' aber einem Dritten 
nach den Vorschriften des Privatrechtes ein Recht 
auf Aneignung (Abbaurecht) zusteht, diesem 
(dem Abbauberechtigten) in angemessener Frist 
gegen Ersatz der Gewinnungs-, Förder- und 
Lagerkosten, jedoch höchstens zum ortsüblichen 
Preis anzubieten. Nimmt dieser innerhalb eines 
Monates das Anbot nicht an, so kann der Berg
werksberechtigte während der Dauer der Berg
werksberechtigung über sie verfügen. Gewinnt je
doch der Bergwerksberechtigte solche Mineralien 
zu seinem Nutzen, ohne sie von den bergfreien 

Mineralien zu trennen, so sind wie bei einem 
künstlichen Zuwachs die Bestimmungen der 
§§ 414 und 415 ABGB. anzuwenden. In Streit
fällen entscheidet die Bergbehörde. 

(2) Der Grundeigentümer (Abbauberechtigte) 
kann die grundeigenen (§ 3) und die diesem 
Bundesgesetz nicht unterstellten sonstigen Mine
'ralien mit Ausnahme von Bitumen (§ 5) in einem 
selbständigen Betrieb gewinnen, darf aber hiebei, 
sofern das öffentliche Interesse an der Gewinnung 
nicht überwiegt, den Bergwerksbetrieb nicht hin
dern oder wesentlich erschweren. Im Streitfall 
entscheidet die Bergbehörde. Falls der Grund
eigentümer (Abbauberechtigte) aus Rücksicht auf 
den Bergwerksbetrieb den Abbau unterlassen 
oder einschränken muß und daraus Schaden er
leidet, gebührt ihm eine Entschädigung nach den 
für die Grundüberlassung geltenden Vorschrif
ten. Das gleiche gilt, wenn der Bergwerksberech
tigte aus Rücksicht auf den Betrieb des Grund
eigentümers (Abbauberechtigten) den Abbau ein
schränken oder einstellen muß und dadurch 
Schaden erleidet. 
. (3) Will der Grundeigentümer (Abbauberech
tigte) in Abs. 2 bezeichnet~ Mineralien von einem 
Grubenbau des Bergwerksberechtigten aus gewin
nen, so hat dieser die Wahl, ob er sie für Rech
nung des Grundeigentümers (Abbauberechtigten) 
abbauen oder ob er ihm die Benützung seiner 
Grubenbaue und Fördereinrichtungen gegen an
gemessenes Entgelt (§ 103) gestatten will. über 
den Umfang der gegenseitigen Rechte und Pflich
ten entscheidet im Streitfall die Bergbehörde im 
Einvernehmen mit den sonst beteiligten Ver
waltungsbehörden unter Bedachtnahme auf das 
öffentliche Interesse. 

§ 77. Die Benützung von Grubenwässern bis 
zu ihrer Vereinigung mit beständigen Tagwässern 
ist dem Bergwerksberechtigten vorbehalten, so
weit er sie für den Bergwerks- oder Hütten
betrieb benötigt. 

§ 78. (1) Die Bergbehörde hat diese Wässer nach 
Anhörung des Bergwerksberechtigten zeitlich be
fristet oder gegen jederzeitigen Widerruf ande
ren zu überlassen, wenn dies wasserwirtschaftlich 
gerechtfertigt erscheint und begründete Inter
essen des Bergwerksberechtigten nicht entgegen
stehen. 

(2) Hat der Bergwerksberechtigte dem Grund
eigentümer, über dessen Grund die Wässer ab
fließen, dafür eine !!inmalige Entschädigung ent
richtet oder eine jährliche Zahlung zu leisten, so 
ist er berechtigt, vom Benützer der Wässer im 
ersten Falle die gesetzlichen Zinsen der einmaligen 
Entschädigung, im zweiten Falle die, Vergütung 
der jährlichen Leistung zu fordern. 

(3) Für Veränderungen in der Menge und der 
Beschaffenheit der Grubenwässer, die durch den 
Bergbaubetrieb verursacht werden, ist der Berg
werksberechtigte dem Benützer nicht verantwort
lich. 
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§ 79. Die Bergwerksberechtigung (Bergwerks
maß) berechtigt, für Zwecke des eigenen Berg
werksbetriebes insbesondere auch 

a) Stollen zu treiben, Schächte abzuteufen und 
Bohrungen durchzuführen. Für Anlagen 
dieser Art im Bereich fremder Grubenmaße 
und überscharen gelten die Bestimmungen 
des § 102 Abs. 1 lit. bund Abs. 2, imBe
reich fremder Tagmaße die Bestimmungen 
der §§ 55 Abs. 2 und 56; 

b) Anlagen aller Art in der Grube und ober
tags, einschließlich der hiefür erforderlichen 
Gebäude, insbesondere zur Gewinnung, 
Förderung, Aufbereitung und Zugutebrin
gung der Mineralien,' zur WetterJührung 
und Wasserhaltung, und Hilfseinrichtungen. 
aufzustellen sowie die hiezu benötigte 
Energie zu erzeugen und im Werksbereich 
z\lzuführen; 

c) zum Retrieb der in lit. b angeführten An
lagen Teiche, Wasserwehre und Wasser
leitungen herzustellen, soweit hiefür Privat
gewässer oder gemäß § 63 überlassene Tag
wässer benützt werden; 

d) Haldenplätze anzulegen sowie zur Güter
beförderung und zur unentgeltlichen Be
förderung der Dienstnehmer von und zu 
der Arbeitsstätte Verkehrswege und Trans
porteinrichtungenaller Art zu schaffen und 
zu betreiben; -

e) die zur Unterkunft der Dienstnehmer er
forderlichen Gebäude im Werks bereich auf
zuführen; 

f) die zur Herstellung und Instandhaltung der 
Wer kseinridltungen und Betriebsmittel not
wendigen Tätigkeiten gewerblicher Natur 
durch eigene Arbeitskräfte auszuüben; 

g) an die Dienstnehmer nach Bedarf Lebens
mittel zum Selbstkostenpreis abzugeben. 

§ 80. über den Umfang und die Ausübung 
dieser Befugnisse (§ 79) entscheidet im Streitfall, 
sofern hiezu nicht die Gerichte zuständig sind, 
die Bergbehörde. Diese hat das Einvernehmen 
mit den sonst beteiligten Verwaltungsbehörden 
zu pflegen. 
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(2) Die Bewilligung zur Anlage und zum Be
'trieb einer Eisenbahn, die ein Bergbauberechtigter 
lediglich zur Beförderung der Erfordernisse und 
der Erzeugnisse seines Bergbaues (Bergwerksbahn) 
oder zur Beförderung der in seinem Betrieb be
schäftigten Personen von und zu der Arbeits
stätte (Bergwerksbahn mit beschrankt-öffent
lichem Personen-[Werks-]Verkehr) errichten will, 
erteilt die Bergbehörde. Diese Bewilligung darf, 
wenn die Eisenbahn eine der eisenbahnbehörd
lichen Genehmigung und Aufsicht unterliegende 
Bahn kreuzt oder berührt, nur auf Grund eines 
Gutachtens des Bundesministeriums für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe und nur dann erteilt 
werden, wenn dagegen vom Standpunkt des all
gemeinen Eisenbahnverkehrs kein Anstand ob
waltet. Wenn die Eisenbahn mit einer Haupt
oder Nebenbahn derart in unmittelbarer oder 
mittelbarer Gleisverbindung steht, daß ein über
gang der Fahrbetriebsmittel 'stattfinden kann 
(Bergwerksanschlußbahn), ist das Bundesministe
rium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe als 
Eisenbahnbehörde zur Bewilligung zuständig. 

(3) Bei Bewilligungen von Wasseranlagen sind 
die Bestimmungen des § 63 Abs. 2 sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Die Zuständigkeit der als Schiffahrtsbehörde 
jeweils in Betracht kommenden Behörde bezüg
lich der Errichtung und Benützung von Anlagen 
der Schiffahrt und Floßfahrt im Sinne der §§ 6 
und 7 des Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 550/1935, bleibt unberührt. 

V. ABSCHNITT. 

P fl ich t end erB erg bau b e r e c h t i g
te n. 

Bau h a f t hai tun g. 

§ 83. (1) Der Bergbauberechtigte 
Bergbau bauhaft zu halten. 

(2) Hiezu hat er 

hat. semen 

a) Personen und Sachen gegen Gefährdungen 
durch den Bergbau zu sichern, 

b) den Bergbau den Vorschriften gemäß in 
stetem Betrieb zu erhalten. 

§ 81. (1) Zur Herstellung und zum Betrieb (zur 
Benützung) von Werksanlagen (§79) ist die Be~ a) 
willigung der Bergbehörde einzuholen. 

Si eh e r un g von Per s 0 n e n und 
S ach eng e gen G e f ä h r dun gen. 

(2) Bei ihren Verfügungen gemäß Abs. 1 hat die 
Bergbehörde die bergpolizeilichen sowie sinn
geinäß die nach der Art der Anlage sonst in Be
tracht kommenden Vorschriften anzuwenden. 

§ 82. (1) Die Bergbehörde hat, sofern sonstige 
öffentliche Interessen berührt werden oder die 
Anlagen auch anderen als Bergbauzwecken dienen 
sollen, vor Erteilung der Bewilligung das Ein
v.ernehmen mit den sonst beteiligten Ver
waltungsbehörden herzustellen. Dies gilt ins
besondere in den Fällen i:les § 60 Abs. 2. 

§ 84. Der Bergbauberechtigte hat Personen und 
das im § 60 genannte unbewegliche Gut, soweit 
es ihm nicht zur Benützung überlassen ist, gegen 
jede Gefährdung durch den Bergbau möglichst 
zu sichern; anderes Gut hat er nur insoweit zu 
sichern, als dies ohne Verhinderung oder wesent
liche Erschwerung der Bergbautätigkeit tunlich 
ist. Er hat jedoch, wenn durch den Bergbau un
bewegliches Gut gefährdet wird, dessen Sicherung 
untunlich ist, die Grundüberlassung im Sinne der 
§§ 58 ff. zu erwirken. 
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§ 85. (1) Die Vorschriften. über die beim Berg
baubetrieb zum Schutze des Lebens, der Gesund
heit und der Sittlichkeit von Personen und zum 
Schutze von Sachen durchzuführenden Maß
nahmen, insbesondere über den Schutz der Ober
fläche, über Abbau, Wetterführung, Wasserhal
tung, Förderung, Fahrung, Brandverhütung, Ge
leuchte, über den Schutz gegen Schlagwetter- und 
Kohlenstaubgefahr sowie über die Zulassung von 
Maschinen, Geräten und Materialien für die Ver
wendung im Bergbau (Typenbewilligung) erläßt 
das Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau durch Verordnung. 

@ Zum Schutze von Heilquellen kann die 
Bergbehörde durch Verordnung die Gebiete fest
legen, in denen Bergbauberechtigte keine oder 
nur bestimmte Arbeiten oder Arbeiten nur unter 
Einhaltung von Sicherheitsrnaßnahmen vor
nehmen dürfen, die von der Bergbehörde an
geordnet werden. 

(3) Die Bergbehörde hat, wenn es die Sicherung 
von Personen oder Sachen gegen die Gefährdun
gen erfordert, zweckdienliche Sicherheitsmaß
nahmen zu verfügen. Sie kann auch die Führung 
des Betriebes nach entsprechenden, von ihr ge
nehmigten Betriebsplänen anordnen und solche 
nötigenfalls vorschreiben. 

b) Steter Betrieb. 

§ 86. (1). In Freischürfen sind entsprechende 
Schurfarbeiten durchzuführen. 

(2) Zusammenhängende Freischürfe eines Schurf
berechtigten können mit Zustimmung der Berg
behörde gemeinsam betrieben werden. 

§ 87. Am Ende jedes Kalenderjahres hat der 
Freischürfer einen schriftlichen Bericht über die 
in seinem Freischurfgebiet durchgeführten Ar
beiten der Bergbehörde zu erstatten. 

§ 88. (1) Besteht an der Aufsuchung der in 
Freischürfen voraussichtlich vorhandenen Minera
lien ein dringendes öffentliches Interesse, so hat 
die Bergbehörde dem Freischürfer unter tun
liebster Berücksichtigung der Absatzlage eine an
gemessene Mindestleistung vorzuschreiben. Bis zur 
Erfüllung solcher Vorschreibungen bedürfen Frei
schurfübertragungen - der bergbehördlichen Ge
nehmigung. 

(2) Wird die vorgeschriebene Leistung (Abs. 1) 
nicht erbracht, so kann die Bergbehörde die Frei
schürfe einem anderen zuweisen, der zu einer ent
sprechenden Schurf tätigkeit bereit ist und von 
dem nach seiner Vertrauenswürdigkeit und wirt
schaftlichen Lage die vorgeschriebene Leistung er
wartet werden kann. 

(3) Für zweckdienliche Sd1urfarbeiten hat der 
übernehmer der Freischürfe eine angemessene 
Entschädigung zu leisten. Die Entschädigung wird 
im Streitfall von der Bergbehörde bestimmt. 

§ 89. (1) Bergwerke müssen während der im 
Bergbau üblichen Arbeitszeit mit der nach der 
Beschaffenheit des Ortes und dem Zwecke des 

Betriebes erforderlichen Anzahl von Arbeitern 
regelmäßig belegt sein. 

(2) Mindestens die Haupteinbaue sind stets 
fahrbar zu erhalten. 

(3) Es ist möglichst vollkommen, sparsam und 
auf solme Weise abzubauen, daß der weitere Auf
schluß nicht unnötigerweise verhindert oder er
schwert wird. Die Lagerstätte ist auf An
ordnung der Bergbehörde mit dem Fortschrei
ten der Gewinnung auch in ihrer weiteren 
Erstreckung zu untersuchen und in ihren abbau
würdigen T eilen nach bergwirtschaftlichen 
Grundsätzen aufzuschließen und vorzurichten. 

§ 90.' Aus Gründen dringenden öffentlichen 
Interesses kann das Bundesministerium für Han
del und Wiederaufbau dem Bergwerksberechtig
ten hinsichtlich der Art und des Umfanges des 
Betriebes über die Vorschriften des § 89 hinaus
gehende Verpflichtungen auferlegen. 

§ 91. Der stete Betrieb in Tagmaßen wird in 
jedem einzelnen Falle unter Bedachtnahme auf 
die örtliche Lage und die Witterungsverhältnisse 
durch Bescheid der Bergbehörde geregelt. 

§ 92. Kann der vorgeschriebene stete Betrieb 
in Bergwerksmaßen wegen örtlicher, technischer 
oder nicht in der Person des Bergwerksberechtig
ten liegender wirtschaftlicher Hindernisse nicht 
aufrechterhalten werden, so kann die Berg
behörde den Berechtigten auf Antrag zeitweilig 
ganz oder teilweise von der Pflicht des steten Be
triebes (§§ 83 Abs. 2 lit. b, 89 und 91) ent
binden (Fristung). 

G r u ben kar t e n. 

§ 93. (1) Der Bergbauberechtigte hat über 
seinen Bergbau genaue Grubenkarten zu führen. 
Auf diesen ist auch die Taggegend, soweit sie für 
den Bergbau Bedeutung hat, darzustellen. 

(2) Der Bergbauberechtigte hat von seinen 
Grubenkarten der Bergbehörde zu ihrem Amts
gebrauch Abstiche inder erforderlichen Anzahl 
vorzulegen und auf ihr Verlangen zu ergänzen. 

(3) Die Bergbehörde kann unter Verwendung 
dieser Grubenkarten übersichtskarten herstellen. 
Diese haben im wesentlichen nur eine Darstel
limg der Grenzen der Bergwerksmaße, die Ab
lagerungsverhältnisse im allgemeinen und die 
Einbaue der einzelnen Bergbaubetriebe zu ent
halten. Die Einsicht in die übersichtskarten ist 
jedermann gestattet. 

Be tri e b sn ach w eis e u.n dAn z ei g e
p f I ich t. 

§ 94. (1) Der Bergbauberechtigte hat der Berg
behörde auf Verlangen Angaben über die techni
schen, betriebswirtschaftlichen und sozialen Ver
hältnisse seines Betriebes zum Amtsgebrauch zu 
machen. 

(2) Die Bestimmung des § 13 Abs. 2 gilt sinn
gemäß auch für den Bergwerksberechtigten. 
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Bestellung von Betriebsleitern 
und B e tri e b sau f s ehe r n. 

§" 95. (1) Der Bergbauberechtigte hat für die 
technische Leitung seines Bergbaues oder einer 
selbständIgen Betriebsabteilung einen befähigten 
Betriebsleiter zu bestellen. Dieser ist der Berg
behörde spätestens gleichzeitig mit der über
nahme der Betriebsleitung unter Vorlage seines 
Befähigungsnachweises namhaft zu machen. 

(2) Die Befähigung der namhaft gemachten 
Personen bedarf der Anerkennung durch die 
'Bergbehörde. Als befähigt sind von der Berg
behörde Personen anzuerkennen, die an der 
Montanistischen Hochschule, Fachabteilung für 
Bergwesen, die vorgeschriebenen Staatsprüfungen 
mit Erfolg abgelegt haben und mindestens drei 
Jahre in entsprechender praktischer Verwendung 
gestanden sind. Studien an ausländischen Lehr
anstalten sind jenen an der inländischen Hoch
schule gleichzuhalten, wenn die Art der Studien 
eine gleichwertige Ausbildung erwarten läßt. üb 
und inwieweit dies der Fall ist, entscheidet das 
Bundesministerium für Unterricht im Einverneh-

____ ~men mit dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau. 

(3) Personen, die den in Abs. 2 gestellten Er
fordernissen nicht' vollkommen entsprechen, 
können als Betriebsleiter, insbesondere für 
kleinere, unter wenig gefährlich~n Verhältnissen 
betriebene Bergbaue oder für Nebenbetriebe zu
gelassen werden, wenn auf Grund der Nachweise 
über ihre theoretische Ausbildung und bisherige 
Verwendung anzunehmen ist, daß sie die not
wendige Eignung besitzen. 

(4) Die Bergbehörde hat die Anerkennung ge-' 
mäß Abs. 2 oder die Zulassung gemäß Abs. 3 
zu widerrufen, wenn der Betriebsleiter infolge' 
seines körperlichen oder geistigen Zustandes oder 
im Hinblick auf sein Verhalten für eine 
ordnungsgemäße Betriebsführung keine Gewähr 
mehr bietet und eine an den Bergbauberechtigten 
ergangene Aufforderung, einen anderen, befähig
ten Betriebsleiter zu bestellen, erfolglos. ge
blieben ist. 

§ 96. (1) Die dem Betriebsleiter unterstehenden, 
zur Beaufsichtigung des technischen Betriebes be
stimmten Personen (Betriebsaufseher) hat der 
Bergbauberechtigte der Bergbehörde spätestens 
gleichzeitig mit ihrer Bestellung unter Nachweis 
ihrer Befähigung namhaft zu machen. 

(2) Die Befähigung der namhaft gemachten 
Personen bedarf der Anerkennung durch die 
Bergbehörde. Als befähigt sind von der Bergbe~ 
hörde Personen anzuerkennen, die das Abgangs
zeugnis einer Bergschule besitzen und mindestens 
drei Jahre in entsprechender praktischer Ver
wendung gestanden sind. 

(3) Personen, die nicht das Abgangszeugnis 
einer Bergschule besitzen, können als Betriebs
aufseher zugelassen werden, wenn insbesondere 
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auf Grund der Nachweise über ihre Schulbildung 
und bisherige Verwendung anzunehmen ist, daß 
sie die notwendige Eignung besitzen. 

(4) Die Bestimmung des § 95 Abs. 4 ist sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 97. (1) Die Entscheidung obliegt in den 
Fällen der §§ 95 Abs. 2 und 96 der Berghaupt
mannschaft, in den Fällen des § 95 Abs. 3 und 4 
dem Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau. 

(2) Das Nähere über die Bestellung von Be
triebsleitern und Betriebsaufsehern, insbesondere 
üoer die Art und Dauer der erforderlichen prak
tischen Verwendung, bestimmt das Bundesmini
sterium für Handel und Wiederaufbau im Ver-
ordnungsweg. . 

B e voll m ä c h t i g t e und a n der e V e r
t r e t erd erB erg bau b e r e c h t i g t e n. 

§ 98. (1) Bergbauberechtigte, die ihren Wohn
sitz (Sitz) im Ausland haben, haben der Berg
behörde einen im Inland wohnhaften Bevoll
mächtigten anzuzeigen, der die Verwaltung zu 
besorgen hat. 

(2) Die Teilhaber eines von mehreren Persorien 
betriebenen Bergbaues haben der Bergbehörde 
einen im Inland wohnhaften gemeins-amen Be~ 
vollmächtigten anzuzeigen. Das gleiche gilt für 
juristische Personen. 

§ 99. Wird an Stelle des Bergbauberechtigten 
eine andere Person durch Gericht oder Ver
waltungsbehörde mit der Verwaltung des Berg
baues betraut, so ist hievon die Bergbehörde von 
Amts wegen zu verständigen. 

Verantwortlichkeit gegenüber 
der B erg b e hör d e. 

§ 100. (1) Der Bergbauberechtigte ist der Berg
behörde für die Erfüllung der durch die berg
rechtlichen Vorschriften und durch bergbehörd
liche Verfügungen auferlegten Verpflichtungen 
verantwortlich. 

(2) Betreibt den Bergbau ein Nutzungsberech
tigter (§ 64 Abs. 2) oder ist ein Bevollmächtigter 
(§ . 98) oder durch Gericht oder Verwaltungs
behörde ein Verwalter (§ 99) bestellt, so tragen 
diese Personen allein die Verantwortung. 

(3) Für Arbeiten, die ein Unternehmer für den 
Bergbau durchführt, trägt er allein die Ver
antwortung. 

(4) Der Bergbauberechtigte, ein allfälliger 
Nutzungsberechtigter, Bevollmächtigter' (Abs. 2) 
und Unternehmer (Abs. 3) haften jedoch für 
Geldleistungen aus öffentlich-rechtlichen Ver
pflichtungen zur ungeteilten Hand. 

-(5) Betriebsleiter (§ 95) sind neben den in 
Abs. 1, 2 und 3 genannten Personen für die Be
obachtung der bergpolizeilichen Vorschriften und 
Verfügungen verantwortlich. 
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{6) Personen, die vom Bergbauberechtigten oder 
einem der in Abs. 2 und 3 Genannten ermächtigt 
sind, dem Betriebsleiter (§ 95) Anordnungen zu 
erteilen, sind für ihre Anordnungen verantwort
lich. Die Verantwortlichkeit des Betriebsleiters 
wird hiedurch nicht berührt. 

VI. ABSCHNITT. 

Ver h ä I t n i s der B erg bau b e r e c h t i g
te n z u ein a n der. 

G e gen sei t i geH i lf eie ist u n g. 

§ 101. Bei Unglücksfällen in benachbarten 
Bergbauen hat der Bergbauberechtigte auf Ver
langen des hilfsbedürftigen Betriebes oder auf 
Anordnung der Bergbehörde alle verfügbaren 
Dienstnehmer und seine Hilfsgeräte, soweit es 
ohne Gefährdung seines eigenen Bergbaues mög
lich ist, gegen nachträgliche angemessene Ver
gütung zur Hilfe aufzubieten. Sofern eine Eini
gung über die Vergütung nicht zustande kommt, 
entsmeidet die Bergbehörde. 

§ 102. (1) Der Bergbauberechtigte hat, soweit 
sein eigenes Unternehmen nicht dadurch leidet 
oder gefährdet wird, gegen angemessenes Entgelt 

a) dem benambarten Bergbau die Benützung 
seiner Stollen, Schämte, Förder-, Bewette
rungs- und Wasserhaltungsanlagen, Berg
werksbahnen und anderen Transportein
richtungen, Brücken und Stege zu gestatten, 

b) zum vorteilhafteren Betrieb eines fremden 
Bergbaues Stollen und Schächte in seinem 
Felde anlegen und durch seinen Bergbau 
treiben zu lassen. 

(2) Die durch einen Bau nach Abs. 1 lit. b im 
Felde des Verpflichteten gewonnenen bergfreien 
Mineralien sind diesem auf sein Verlangen gegen 
Ersatz der Förderkosten auszufolgen. Bezüglich 
der grundeigenen (§ 3) und der diesem Bundes
gesetz nicht unterstellten sonstigen Mineralien 
außer Bitumen (§ 5) gelten die Vorschriften des 
§ 76 Abs. 1 sinngemäß. 

E nt gel t. 

§ 103. (1) Für die Mitbenützung von Stollen, 
Schächten, Förder-, Bewetterungs~ und Wasser
haltungsanlagen durch den Berechtigten hat der 
Verpflichtete auf einen verhältnismäßigen Bei
trag zu den Betriebs- und Erhaltungskosten, 
außerdem auf einen Hilfszins Anspruch, der 
jedoch 10 v. H. der nachweislichen Betriebs
kostenersparnis' des Berechtigten nicht überstei
gen darf. 

(2) Die Beförderung von fremden Bergbau
erzeugnissen und fremdem Bergwerksbedarf auf 
seinen Bergwerksbahnen oder anderen Trans
porteinrimtungen muß dem Verpflimteten auf 
sein Verlangen selbst überlassen und ihm dafür 
eine Vergütung nach seinen eigenen Transport
kosten mit einem Zuschlag von höchstens 

50 v. H. für Anlagekosten und außerordent
liche Ereignisse, geleistet werden. 

§ 104. Ein übereinkommen der Beteiligten 
über die Art und den Umfang der einzuräumen
den Rechte (§ 102) bedarf der Genehmigung der 
Bergbehörde. Mangels einer Einigung darüber 
oder über die Höhe des zu leistenden Entgeltes 
entscheidet die Bergbehörde. ' 

§ 105. Im Falle eines bei der Ausübung dieser 
Rechte (§ 102) zugefügten Schadens haftet der 
Berechtigte nicht nur für sein eigenes Verschul
den, sondern auch für das seiner Dienstnehmer. 

VII. ABSCHNITT. 

Aufsicht der Bergbehörden. 

§ 106. (1) Die Bergbaue einschließlich ihrer 
Werksanlagen unterliegen der Aufsicht der Berg
behÖrde. In Ausübung des Aufsichtsremtes hat 
die Bergbehörde die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes und der sonstigen von der 
Bergbehörde anzuwendenden Gesetze sowie der 
gemäß § 85 erlassenen Verordnungen und Ver~ 
fügungen zu überwachen. Hiedurch wird die An
wendung der elektrizitätswirtschaftlichen und der 
zum Schutz der Dienstnehmer bestehenden V or
schriften auf den Betrieb von Werks anlagen, aus 
denen elektrische Energie auch an andere abge
geben wird, durch die zum Vollzug dieser V or
schriften auch sonst berufenen Behörden nicht 
berührt. 

(2) Zum Zwecke der überwachung hat die 
Bergbehörde alle Bergbaue einschließlich der ma
sminellen und sonstigen Werks anlagen sowie die 
vom Bergbauberechtigten beigesteIlten Unter
künfte der Dienstnehmer mindestens einmal im 
Jahr, Bergbaue aber, in denen besondere Gefah
ren für das Leben und die Gesundheit der 
Dienstnehmer bestehen, mindestens einmal im 
Monat unter Beiziehung fachkundiger Mitglieder 
des Betriebsrates (Befahrungsmänner) zu besich
tigen. Sie kann in alle Grubenkarten und Pläne 
sowie in alle Aufzeichnungen über Betriebs
verhältnisse, auf die sich die Aufsichtspflicht der 
Bergbehörde bezieht, Einsicht nehmen, hierüber 
von den Bergbauberechtigten (Nutzungsberech
tigten), ihren Beauftragten und Dienstnehmern 
Auskünfte verlangen sowie Proben der anfallen
den Mineralien und der zu ihrer Gewinnung, Auf
bereitung und Zugutebringung verwendeten 
Stoffe zur Untersuchung entnehmen. 

(3) Die Bergbehörde hat eine Betriebsbesichti
gung auch durchzuführen, wenn die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt dies vorschlägt. Der 
Anstalt ist Gelegenheit zu geben, zu der Besich
tigung Organe zu entsenden. Die Anstalt ist zu 
einem solchen Vorschlag berechtigt, wenn sie in 
dem Betrieb Maßnahmen zur Gewährleistung 
eines wirksamen Gesundheits- oder Unfall
schutzes für erforderlich hält oder wenn seit der 
letzten von ihr vorgeschlagenen Besichtigung des 
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Betriebes ein angemessener Zeitraum verstrichen I (4) Wenn durch den Bergbau Leben oder Ge
ist. Die Bergbehörde hat hinnen zwei Wochen sundheit von fremden Personen, oder Gebäude, 
nach Einlangen des Vorschlages im Einverneh- Grundstüme, Heilquellen, Brunnen oder andere 
men mit der Anstalt den Zeitpunkt der Besich~ Anlagen gefährdet werden, hat die Bergbehörde 
tigung festzusetzen. unter Berümsichtigung einer allfälligen Möglich-

(4) Die Organe der Berghauptmannschaften keit, die zwangsweise Grun~~?erlassung zu ve~
sind von Amtshandlungen, die Angelegenheiten a~lassen (§§ 58 ff. und .~4),. notlg~nfalls unte~ Bel
der bergbehördlichen Aufsicht zum Gegenstand z~ehung .von Sachversta~dlgen, die erfo~derlIchen 
haben, ausges.chlossen, wenn sie selbst oder ihre SIcherheitsrnaßnahmen 1m Bergbaubetneb anzu
Ehegattin oder eines ihrer Kinder ordnen. Könnte die Gefährdung von Wasser-

a) im Amtsbezirk ihrer Berghauptmannschaft versorgungs~nlagen nur durch Einstellu~? ~es 
auf eigene oder auf fremde Rechnung Berg- B~:g~aubetnebes oder nur unter unverhaltms
bau betreiben oder maßlg hohen Aufwendungen behoben werden, 

b) an einem im Amtsbezirk ihrer Berghaupt- so hat die Berg?ehörde dem Bergbaub.erechtigten 
mannschaft gelegenen Bergbau beteiligt sind aufzutragen, die Wasserversorgung In anderer 
oder Weise sicherzustellen. Werden öffentliche In ter-

c) zu einem im Amtsbezirk ihrer Berghaupt- essen gefährde:, so hat die Bergb~~örde im Ein
manns.chaft gelegenen Bergbau in einem vernehmen mit den sonst beteiligten Verwal-
Dienstverhältnis stehen. . tungsbehörden vorzugehen. 

§ 107. (1) Hat eine der im § 100 genannten .§ 108. Die ~~rgbe~örde hat D.iens~geber und 
,verantwortlichen Personen im § 106 Abs. 1 an- Dienstnehmer uber die Notwendigkeit ~.nd de.n 
geführte Gesetze oder Verordnungen außer acht Gebrauch von Schutzvorkehrungen und uber die 
gelassen, so hat ihr die Bergbehörde die Behe- Bedeutung von Maßna~men der ~nfallsverhü
bung des vorschriftswidrigen Zustandes binnen tung und der GesundheltSp~eg~ sO":'le. von M~ß
angemessener Frist aufzutragen. Kommt sie die- nahmen zum Schutze der Sittlichkeit 1m Betneb 

. sem Auftrag nicht oder nicht vollständig oder zu belehren. 
nidlt zur gehörigen Zeit nach, so finden die Be- § 109. Die Träger der Sozialversicherung und 
stimmungen des Verwaltungsvollstreckungs- die gesetzlichen Interessenvertretungen der 
gesetzes 1950 mit der Maßgabe Anwendung, daß Dienstgeber und Dienstnehmer haben .im Rah
als Vollstremungsbehörde die Bergbehörde ein- men ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches, soweit 
zuschreiten hat. Wurde eine Sicherheitsvorschrift es sich um die Wahrung des Dienstnehmer
außer Acht gelassen, so kann die Bergbehörde bei schutzes handelt, die Bergbehörde zu unter
Gefahr im Verzug die erforderlichen Maßnahmen stützen. 
ohne vorhergehenden Auftrag selbst veranlassen 
und die verantwortliche Person durch Bescheid 
zur Vorauszahlung der daraus voraussichtlich er
wachsenden Kosten gegen nachträgliche Verrech
nung oder zum Ersatz der erwachsenden Kosten 
verpflichten. 

(2) Hat sich der Bergbauberechtigte, sein Be
vollmächtigter oder der Betriebsleiter einer Zu
widerhandlung der im § 112 Abs. 1 bezeichneten 
Art wiederholt schuldig gemacht, so kann 
die Bergbehörde die Bergbauberechtigung ent
ziehen, sofern die Entziehung dem Bergbau
berechtigten oder seinem Bevollmächtigten vor 
der letzten Zuwiderhandlung angedroht worden 
ist. Betreibt den Bergbau ein Nutzungsberechtig
ter, so kann die Bergbehörde unter den gleichen 
Voraussetzu14gen das Erlöschen des Nutzungs
rechtes aussprechen. 

(3) Bei Ereignissen und Betriebsverhältnissen, 
die den Bestand des Bergbaues, die Sicherheit des 
Betriebes oder das Leben oder die Gesundheit 
der Dienstnehmer bedrohen, und bei Betriebs
unfällen hat die Bergbehörde, nötigenfalls unter 
Beiziehung von Sachverständigen, die notwendi':' 
gen Erhebungen zu pflegen und, falls die vom 
Betriebsleiter getroffenen Maßnahmen nicht ge
nügen, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
anzuordnen. . 

§ 110. Die Betriebsleiter haben Fälle von Be
rufskrankheiten, schwere Betriebsunfälle und 
sonstige gefährliche Ereignisse im Bergbaubetrieb 
sogleich, andere Betriebsunfälle binnen angemes
sener Frist der Bergbehörde anzuzeigen. 

VIII. ABSCHNITT. 

K os te n. 

§ 111. (1) Hat nach den Vorschriften des All
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 
weder eine andere Partei noch ein anderer Be
teiligter für die mit einer bergbehördlichen Amts
handlung verbundenen Barauslagen und Kom
missionsgebühren aufzukommen, so hat der Berg
bauberechtigte (Nutzungsberechtigte) die Aus
lagen zu tragen, wenn die -Amtshandlung durdl 
den Bergbaubetrieb veranlaßt wurde. Die Aus
lagen, die der Bergbehörde durch die im § 106 
Abs. 2 vorgeschriebenen Besichtigungen erwach
sen, sind von Amts wegen zu tragen. Im übrigen 
gelten bezüglich der Verfahrenskosten der Berg
behörden die Vorschriften des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes 1950. 

(2) Die Bergbehörde hat auf Antrag zu ent
scheiden, ob und in welchem Ausmaß eine unter
liegende Partei die dem Gegner durch das Ver
fahren erwachsenen Kosten zu ersetzen hat. Hie-
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bei hat die Bergbehörde nach billigem Ermessen 
zu berücksichtigen, inwieweit das Verfahren 
von der unterliegenden Partei leichtfertig oder 
mutwillig veranlaßt wurde und inwieweit die 
Aufwendung der Kosten, deren Ersatz verlangt 
wird, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig war. . 

IX. ABSCHNITT. 

übe r t r e tun gen und S t r a f e n. 

§ 112. (1) Zuwiderhandlungen der im § 100 
genannten verantwortlichen Personen gegen Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund dessen erlassenen Verordnungen oder ge
gen bergpolizeiliche Verfügungen sowie unbefug
ter Bergbaubetrieb sind Verwaltungsübertretun
gen und werden, sofern die Tat nicht nach an
deren Bestimmungen mit strengerer Strafe be
droht ist, von der Bergbehörde mit Geldstrafe 
bis zu 30.000 S geahndet. . 

(2) Bei Vorliegen besonders erschwerender Um
stände sowie im Wiederholungsfalle kann an 
Stelle oder neben der Geldstrafe auf Arrest bis 
zu sechs Wochen erkannt werden. 

X. ABSCHNITT. 

Erlöschen, Entziehung und 
Auf las s u n g von B erg b a u

b e r e c h t i gun gen. 

§ 113. Eine Schurfbewilligung erlischt 

a) mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt 
wurde, 

b) durch Erklärung des Schurfberechtigten an 
die Bergbehörde, daß er die Schurfbewilli
gung aufläßt. 

§ 114. Ein Freischurf erlischt, 
a) wenn die Schurfbewilligung des Freischür

fers erlischt, 
b) wenn ihn der Freischürferdurch Erklärung 

an die Bergbehörde aufläßt, 
c) wenn der Freischürfer trotz Aufforderung 

die Freischurfgebühr nicht rechtzeitig ent~ 
. richtet, 

cl) wenn die Bergbehörde auf Grund der §§ 20, 
21, 22 oder 107 Abs. 2 auf Erlöschen oder 
Entziehung erkennt. 

§ 115. Eine Bergwerksberechtigung erlischt 
a) als Folge der Entziehung in den Fällen des 

§ 121 Abs. 1; 
b) als Folge der Auflassung gemäß § 124 

Abs. 1, wenn die Bestimmungen des § 121 
Abs. 1 sinngemäß anzuwenden sind. 

§ 116. Die Bergbehörde kann die Bergwerks
berechtigung entziehen, 

a) in den Fällen des § 107 Abs. 2; 
b) wenn die Maßengebühr (Maßen- und Frei

schurfgebührengesetz, BGBl. Nr. 212/1922) 

durch zwei aufeinanderfolgende Jahre nicht 
entrichtet wird. 

§ 117. (1) Die Bergbehörde hat die rechtskräf
tige Entziehung von Grubenmaßen und über
scharen (§ 116) dem Bergbuchgericht mitzuteilen. 

(2) Das Bergbuchgericht hat die rechtskräftige 
Entziehung im Bergbuch anzumerken und der 
Bergbehörde mitzuteilen, ob das entzogene Berg
werkseigenturn mit Hypotheken belastet ist oder 
nicht. Die Anmerkung der rechtskräftigen Ent
ziehung hat die Wirkung, daß bücherliche Rechte, 
die im Range nach dieser Anmerkung eingetragen. 
werden (mit Ausnahme der Hypotheken, soweit 
sie sich auf zutage liegende Bestandteile [§ 70] 
beziehen), bei der Löschung der Bergwerks
berechtigung (§ 122 Abs. 2) erlöschen und daß 
Hypothekargläubiger, deren Pfandrecht dieser 
Anmerkung im Range nachsteht, die Zwangs
versteigerung des Bergwerkseigentums nicht be
gehren können. . 

(3) Wenn die Bergbehörde die Fortführung des 
Bergwerksbetriebes aus Gründen des öffentlichen 
Interesses für notwendig hält, kann sie frühestens 
bei Erlassung des Entziehungsbescheides einen 
Verwalter bestellen, der zu allen zur ordnungs
mäßigen Betriebsführung erforderlichen RechtS
geschäften und Rechtshandlungen befugt ist. 
Ober den Umfang seiner Befugnisse entscheidet 
im Zweifel die Bergbehörde. Diese hat ihn spä
testens mit dem Zeitpunkt der Beendigung des 
Versteigerungsverfahrens abzuberufen. 

§ 118. Ist das entzogene Bergwerkseigentum 
nicht mit Hypotheken belastet und besteht ein 
öffentliches Interesse am Abbau der Lagerstätte, 
so hat die Bergbehörde namens des Bundes die 
Zwangsversteigerung der Bergwerksberechtigung 
zu beantragen. 

§ 119. (1) Ist das entzogene Bergwerkseigen
tum mit Hypotheken belastet, so hat das Berg
buchgericht die Hypothekargläubiger von der 
rechtskräftigen Entziehung mit dem Bemerken. 
zu verständigen, daß sie binnen zwei Monaten 
nach Zustellung der Verständigung die Zwangs
versteigerung beantragen können. Gleichzeitig 
sind die Hypothekargläubiger auf die Rechtsfol
gen des § 121 Abs. 1 aufmerksam zu machen. 

(2) Das Bergbuchgericht hat die Bergbehörde 
von dem fruchtlosen Ablauf der im Abs. 1 fest
gesetzten Frist zu verständigen. Die.Bergbehörde 
kann namens des Bundes binnen zwei Monaten 
nach Erhalt der Verständigung einen Antrag auf 
Zwangsversteigerung stellen. 

(3) Das Bergbuchgericht hat die Bergbehörde 
zu verständigen, wenn zwar ein Hypothekar

.gläubiger rechtzeitig einen Antrag auf Verstei-' 
gerung eingebracht hat, das Verfahren aber ein
gestellt worden ist. Die Bergbehörde kann na
mens des Bundes binnen zwei Monaten nach Er
halt der Verständigung einen Antrag auf Zwangs
versteigerung stellen. 
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§ 120. Für das Zwangsversteigerungsverfahren 
(§§ 118 und 119) sind die Bestimmungen der 
Exekutionsordnung über die Exekution auf das 
unbewegliche Vermögen durch Zwangsversteige
rung, insbesondere auch die §§ 242 bis 247 der 
Exekutionsordnung mit den nachfolgenden Ab
weichungen sinngemäß anzuwenden: 

1. Dem Bund; vertreten durch die Berg
behörde, oder dem Hypothekargläubiger, der die 
Zwangsversteigerung beantragt hat, kommt die 
Stellung eines betreibenden Gläubigers zu. 

2. Soweit nicht § 245 Abs. 1 der Exekutions
ordnung anzuwenden ist, hat sich die Schätzung 
auf den Bergwerksbetrieb als Ganzes zu er
strecken, außerdem ist der Wert der zutage lie
genden Bestandteile des Bergwerkseigentums 
(§ 70) und des Bergwerkszubehörs (§ 74) für sich 
allein und ohne Rücksicht auf die Bergwerks
berechtigungen festzustellen. Entstehen iin Zuge 
der Zwangsversteigerung Zweifel über die Art 
und Menge der erforderlichen Bestandteile oder 
des Zubehörs, so hat die Bergbehörde darüber zu 
entscheiden. 

3. Unbeschadet der Bestimmungen des § 245 
der Exekutionsordnung ist in den Versteige
rungsbedingungen und im Versteigerungsedikt 
das geringste Gebot mit dem Werte festzusetzen, 
den die zutage liegenden Bestandteile des Berg
werkseigentums und das der Exekution unter
zogene Zubehör für sich allein haben. 

4. Die Einhaltung der in den §§ 151 Abs. 3 
und 200 Ziffer 3 der Exekutionsordnung vorge
sehenen Fristen sowie der in den §§ 140 Abs. 1 
und 169 Abs. 2 der Exekutionsordnung vorge
sehenen Zwischenfristen ist nicht erforderlich. 

5. Bei der Meistbotverteilung sind aus der 
Verteilungsmasse zuerst alle fälligen Forderun
gen der Bergbehörde gegen den Bergwerkseigen
tümer auf Ersatz von Kosten des Entziehungs
verfahrens, dann die Exekutionskosten einschließ
lich der nach Ziffer 2 entstandenen Kosten zu 
berichtigen. 

§ 121. (1) Ist das entzogene Bergwerkseigentum 
nicht mit Hypotheken belastet und besteht kein 
öffentliches Interesse am Abbau der Lagerstätte 
oder ist ein Zwangsversteigerungsverfahren nach 
den vorstehenden Bestimmungen (§ § 118 bis 120) 
nicht eingeleitet worden oder hat dieses zu kei
nem Ergebnis geführt, so hat die Bergbehörde 
die Bergwerksberechtigung für erloschen zu er
klären. 

(2) Gleichzeitig hat die Bergbehörde die im In
teresse der öffentlichen Sicherheit notwendigen 
V orkehrungen anzuordnen. Die Sicherheitsvor
kehrungen hat der bisherige Bergwerksberechtigte 
auf seine Kosten auszu~ühl'en. Die von der Berg-

. behörde als notwendige Sicherungsmittel be,zeich
tieten Vorrichtungen, insbesondere Gruben
mauerung, Grubenzimmerung, Versat:z!kästen 
und Verdämmungen, fallen unter Aufrechter-
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haltung ihrer Zweckbestimmung in das Eigentum 
des Grundeigentümers. 

(3) Alle Karten, Zugbücher und Handzeichnun
gen, die sich auf die entzogene Bergwerksbe
rechtigung beziehen, sind der Bergbehörde zur 
Verwahrung zu übergeben. Die Einsicht in diese 
Behelfe ist jedermann gestattet. 

§ 122. (1) Nach Rechtskraft des Bescheides, mit 
dem die Grubenmaße (überscharen) für erloschen 
erklärt wurden (§ 121 Abs. 1), hat die Bergbe
hörde die Bergwerksberec!1tigungen in den berg
behördlichen Vormerk büchern zu löschen und 
eine mit der RechtskraJnbestätigung versehene 
Ausfertigung des Bescheides dem Bergbuchgericht 
zu übermitteln. 

(2) Das Bergbuchgericht hat daraufhin die Berg
werksberechtigung im Bergbuch zu lö:>chen. 

(3) Zutage liegende Bestandteile (§ 70) des 
gelöschten Bergwerkseigentums sind von Amts 
wegen ,in die in Frage kommenden öffentlichen 
Bücher zu übertragen. Hiebei sind die Vorschrif
ten der §§ 72 und .117 Abs. 2 zweiter Satz zu 
beachten. 

§ 123. Auf entzogene Tagmaße sind die Be
stimmungen der §§ 117 Abs. 3, 118, 120 und 
121 sowie die Bestimmung des § 122 Abs. 1 
über die Löschung der Bergwerks:berechtigung 
in den bergbehördlichen Vormerkbüchern sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 124. (1) Der Bergwerksberechtigte kann jeder
zeit seine Berechtigungen durch Erklärung an 
die Bergbehörde auflassen. 

(2) Für das weitere Verfahren gelten die §§ 117 
bis 123 sinngemäß. 

DRITTES HAUPTSTÜCK. 

Bestimmungen über grundeigene 
Mineralien. 

§ 125, (1) Die Bergbehörde hat dem Grund
eigentümer auf Ansuchen. die Bewilligung zur 
Aufsuchung und Gewinnung von grundeigenen 
Mineralien (§ 3) zu erteilen, wenn nicht öffent
liche Interessen entgegenstehen. 

(2) Besteht an grundeigenen Mineralien ein 
Abbaurecht, so ist die Bewilligung unter den 
,gleichen Voraussetzungen nur dem Abbau:be
rechügten (§ 76 Abs. 1) auf die Dauer dieses 
Rechtes zu erteilen. Die privaten' Rechtsverhält
nisse zwischen Grundeigentümer und Abbau-

. berechtigtem werden durch die Erteilung der Be
willigung an diesen nicht berührt. 

(3), Wer ,die Bewilligung erlangt hat, gilt als 
Bergbauberechtigterim Sinne des zweiten Haupt
stückes. 

§ 126. Die Bergbehörde kann mit dem Be-. 
willigungsbescheid (§ 125) oder mit einem späte
ren Bescheid die zur Gewährleistung einer zweck
mäßigen Betriebsführung erforderlichen Auf
lagen festsetzen. Solche Auflagen sind insbeson-
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dere Besti~mungen über Form und Größe des 
Feldes, in dem der Betrieb vor sich gehen soll 
(Abbaufeld), über die Führung des Betriebes in 
bezug auf Sicherweit, über die Ordnung der 
W asserverhältn~se sowie über die Benützung der 
Oberfläche während des Abbaues und ihre Ge
staltung nach dessen Beendigung. 

§ 127. (1) Erforde'rn Grunde des öffentlichen 
Interesses die Aufsuchung und Gewinnung von 
grundeigenen Mineralien, so hat die Bergbehörde 
dem Grundeigentümer unter Festsetzung der er
forderlichen Auflagen (§ 126) auf!zutragen, den 
Betrieb binnen einer ,bestimmten angemessenen 
Frist aufzunehmen oder fortzusetzen. Kommt 
dieser dem Auftrag nicht rechtzeitig nach, so hat 
die Bergbehörde einen anderen zu 'beauftragen, 
der zur Durchführung des Auftrages bereit ist 
und von dem nach seiner Vertrauenswürdiglkeit 
und wirtschaftlichen Lage die Durchfühz:ung er
wartet werden' kann. Das gleiche gilt, wenn auch 
dieser den Auftrag nicht erfüllt. 

(2) Besteht ein Abbaurecht, so hat die Bergbe
hörde den Auftrag (Abs. 1) dem Abbauberech
tigten (§ 76 Abs. 1) zu erteilen. Kommt dieser 
dem Auftrag nicht nach, so hat die Bergbehörde 
gemäß Albs. 1 vorzugehen. 

(3) Der Auftrag (Abs. 1 und 2) ersetzt die Be
willigung (§ 125). 

(4) Ist der Auftrag gemäß Abs. 1 einem Dritten 
erteilt worden, so erlangt dieser das ausschließ
liche Recht, sich die grundeigenen Mineralien an
zueignen. Er hat dafür dem Grundeigentümer 
einen Förderzins 'zu entrichten, den die Bergbe
hörde nach billigem Ermessen vorläufig festzu
setzen hat. Hinsichtlich der Schadloshaltung für 
die zwangsweise überlassung von Liegenschaften 
gelten die Bestimmungen ,der §§ 58 ff. 

(5) Sind vom bisherigen Berglbauberechtigten 
(AJbs. 1 und 2 und § 125 Abs. 3) Leistungen 
(Vorarbeiten, Geldleistungen) erbracht worden, 
die dem neuen Bergbauberechügten zugute 
kommen, so hat die Bergbehörde auf Antrag 
eines Beteiligten die dem ersteren hiefür ge
bührende Entschädigung vorläufig festzusetzen. 

(6) Im übrigen gelten für die Entscheidung 
über die Höhe des För,derzinses (Abs. 4) und der 
Entschädigung (Abs. 5) die Bestimmungen des 
§ 59 Abs. 3 sinngemäß. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 finden 
keine Anwendung auf Lagerstätten, die nach Prü
fung der Absatzlage durch die Bergbehörde als 
Reservefelder eines Bergbauberechtigten ange
sehen werden können. 

§ 128. (1) Erfordern Grunde des öffentlichen 
Interesses die Zusammenfassung von Grund
flächen oder Betrieben zu einem einheitlichen 
Betrieb zum Zwecke der Aufsuchung und Ge
winnung von grundeigenen Mineralien, so hat 
die Ber,gbehörde unter Festsetzung der erforder
lichen Auflagen (§ 126) die Beteiligten zu be-

auftragen, sich binn~n einer bestimmten ange
messenen Frist zu einem gemeinsamen Betrieb 
zusammenzuschließen und für diesen einen ge
meinsamen Bevol1mächtigten (§ 98 Abs. 2) nam
haft zu machen. 

(2) Kommen die Beteiligten dem Auftrag nicht 
rechtzeitig nach. so hat die Bergbehörde unter 
Festsetzung der gleichen Auflagen (Abs. 1) mit 
der Führung des Betriebes einen Unternehmer 
zu beauftragen, der zur Durchführung des Auf
trages bereit ist und von dem nach seiner Ver
trauenswürdigkeit und wirtschaftlichen Lage die 
Durchführung ,erwartet werden kann. Die Be
stimmungen des § 127 Abs. 1 letzter Satz und 
Abs. 3 bis 7 gelten sinngemäß. 

§ 129. (1) Die Bewilligung (§ 125) erlischt 
a) durch Erklärung :des Bergba:uberech,tigten 

(§ 125 Abs. 3) an die Bergbehörde, daß er 
die Bewilligung aufläßt, 

b) mit' Ablauf der Zeit, für die sie erteilt 
wurde (§ 125 Abs. 2). 

(2) Die Bergbehörde hat Bewilligungen (§ 125) 
zu widerrufen, wenn sie' anderen als den' bis'
herigen Bergbauberechtigten (§ 125 Abs. 3) Be
willigungen oder wenn sie Aufträge g,emäß den 
§§ 127 Abs. 1 erster Satz oder Abs. 2 erster Satz 
oder 128 Abs.' 1 erteilt. 

(3) Die Bergbehörde hat nach den §§ 127 oder 
128 erteilte Aufträge 'zu widerrufen, 

a) wenn gemäß § 127 Abs. 1 oder 2 oder ge
mäß § 128 Abs. 1 erteilte Aufträge von 
den Beauftragten nicht ordnungsgemäß er
füllt und deshalb anderen erteilt wurden; 

b) wenn in den Fällen des § 127 an der Fort
setzung des Betriebes ein öffentliches Inter
esse nicht mehr besteht und mit dem Be
trieb durch länger als sechs Monate ausge
setzt wurde; 

c) wenn in den Fällen des § 128 an der Fort
setzung des Betriebes kein öffentliches 
Interesse mehr besteh t. 

(4) Außerdem kann die Be~gbehörde eine Be
williglmg oder einen Auftrag widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen gegeben sind, unter denen 
gemäß § 107 Abs. 2 eine Bergtbauberechtigung 
entzogen werden kann. 

(5) Die Bestimmungen des § 127 Abs. 5 und 6 
sind sinngemäß alllzuwendelf, wenn nach Wider
ruf eines Auftrages (Abs. 3) eine Bewilligung 
gemäß § 125 erteilt wird. 

§ 130. (1) N'achstehende Bestimmungen sind auf 
die Aufsuchung und Gewinnung grundeigener 
Minemlien sinngemäß anzuwenden: 

a) § 5 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, 
b) vom zweiten Hauptstück die §§ 13 und 75, 

die Abschnitte H, IV, V mit Ausnahme der 
Bestimmungen über ,den steten Betrieh, 
VI, VII mit Ausnahme des § 107 Abs. 2, 
VIII und IX. 
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(2) Die für Die~stnehmer in Betrieben auf 
bergfreie Mineralien geltenden Bestimmungen 
des Dienstrechtesund des Dienstnehmerschutzes 
sind auch :auf Dienstnehmer in Betrieben auf 
grundeigene Mineralien anzuwenden. 

VIERTES HAUPTSTÜCK. 
Bestimmungen über bundeseigene 

Mineralien. 
§ 131. Das Salzmonopol des Bundes ist durch 

die Zol1-' und Staatsmonopolsordnung, Ah. 
vom 11. Juli 1835, PGS. Nr. 113, geregelt. 

§ 132. Auf die Aufsuchung und Gewinnung 
von Salz (Natriumchlorid), seiner Nebensalze und 
von Solquellen sind nachstehende Bestimmungen 
sinngemäß anzuwenden: 

a) vom zweiten Hauptstück die §§ 13, 15 
und 58 bis 65, die Abschnitte IV, V mit 
Ausnahme der Bestimmungen über den 
steten Betrieb, VI, VII mit Ausnahme des 
§ 107 Abs. 2; VIII und IX, 

b) der § 130 Abs. 2. 

FüNFTES HAUPTSTÜCK. 
B~stimmungen über untertägige 

Betriebsstätten nach § 5. 
§ 133. (1) Auf die Aufsuchung und Gewinnung 

der im § 5 genannten Mineralien unter Tage 
und ihre Förderung bis zu Tage sind folgende 
Bestimmungen sinngemäß anzuwenden: 

a) vom zweiten Hauptstück die §§ 13, 64, 65, 
81, 82, 83 Abs. 2 lit. a, 85 und 93 bis 100, 
ferner die Abschnitte VI, VII mit Aus
nahme des § 107 Abs. 2, VIII und IX, 

b) der§ 130 Abs. 2., 
(2) Die Bestimmungen der Gewerbeordnung 

über die Genehmigung von Betriebsanlagen sowie 
die gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz 
des Lebens und .der Gesundheit der Hilfsarbeiter 
finden auf Betriebsstätten, in denen Arbeiten im 
Sinne des Abs.· 1 verrichtet werden, keine An
wendung. 

(3) Für nicht bergmännische Arbeiten, die in 
untertägigen Betriebsstätten durch andere Unter
nehmungen ausgeführt werden, ,gelten jedoch die 
gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter. Die 
Handhabung dieser Vorschriften obliegt den auch 
sonst hiefür zuständigen Behörden. 

SECHSTES HAUPTSTÜCK. 

Übergangs- und Schluß bestimmungen. 

B e s t ehe n d e B erg bau r e c h t e. 

§ 134. (1) Bei Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes bestehende Schurfbewilligungen gelten 
bis zum Ende des ihrem Ablauf folgenden 
Kalenderjahres. 
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(2) Schuffbewilligungen, die sich nicht auf den 
ganzen Amtsbezirk der Berghauptmannschaft er
strecken, sind bei der nächsten' Verlängerung auf 
diesen von Amts wegen zu erweitern. 

§ 135. (1) Die Eigentümer von Maßen oder 
sonstigen Gewinnungsfeldern, die vor Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes a~f vorbehaltene 
(bergfreie) Mineralien verliehen :worden sind und 
deren Ausmaß von 45.116 m2 abweicht, haben bei 
sonstiger Entziehung dieser Felder innerhalb 
einer Frist von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes deren Umwandlung. in 
Grubenmaße von 48.000 m2 zu beantragen. Hie
bei können die. Grubenmaße zur Vermeidung von 
verbleibenden Restflächen oder zur Erlangung des 
Mindestausmaßes über die von den Gewinnungs
feldern eingenommene Fläche hinausreichen. 

.(2) Dem Antrag ist eine Lagerungskarte in vier
facher Ausfertigung anzuschließen, aus der die 
Lage der umzuwandelnden Gewinllungsfelder 
und der neu zu lagernden 'Grubenmaße ersicht
lich ist. D,ie Entstehung von überscharen ist 
möglichst zu vermeiden: . 

(3) Die zur Umwandlung erforderlichen 
Schriften, Amtshandlungen und Rechtsgeschäfte 
sind von Bundesverwaltungsabgaben, Bundes
kommissions-, Stempel-, Rechts-, Gerichts-und 
Justizverwaltungsgebühren sowie von Bundes
steuern befreit. 

§ 136. (1) Abgesehen von den Bestimmungen 
der §§ 134 und 135 bleiben bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bestehende Bergbauberech
tigungen unberührt. 

.(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes über 
das Erlöschen von Bergwerksberechtigungen sind 
auf das Erlöschen von Hilfsbau- und Revier
stollenkonzessionen sinngemäß anzuwenden. 
Außerdem erlöschen selbständige Hilfsbaukonzes
sionen (§§ 87 und 88 des Allgemeinen Berg
gesetzes, RGBl. Nr. 14611854) mit den Berg
werksmaßen, zu deren vorteilhafteren Betrieb sie 
gedient haben, und Revierstollenkonzessionen, 
sobald die Lagerstätten bergfreier Mineralien im 
Bergbaurevier erschöpft und die Bergwerksmaße 
gelöscht sind. Die. Bergbehörde hat diese Be
rechtigungen nach Rechtskraft des Löschungs
bescheides in den bergbehördlichen Vormerk
büchern zu löschen und eine mit der'Rechtskraft~ 
bestätigung versehene Ausfertigung des Bescheides 
dem Bergbuchgericht zu übermitteln, das die 
Löschung im Bergbuch von Amts wegen 'vorzu
nehmen hat. 

§ 137. Die Vorschriften des § 33 Abs. 2 s,ind 
auf die Ergänzung von Verleihungen, die vor In
krafttreten dieses Bundesgesetzes durchgeführt 
worden sind, sinngemäß anzuwenden. 

§ 138. Vor Inkrafttreten dieses BundesgesetzeS 
rechtskräftig gewordene Bescheide über die An~ 
erkennung der Befähigung und die Zulassung von 
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Betriebsleitern und Betriebsaufsehern bleiben auf
recht. 

§ 139. Für Grubenmaße von 48.000 m2 ist die 
gleiche Maßengebühr zu bezahlen wie für Gru
benmaße von 45.116 m2• 

§ 140. Für Betriebe auf grundeigene Mineralien, 
die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bereits 
bestehen, gilt die Bewilligung im Sinne der §§ 3 
und 125 als erteilt. 

Berechtigung zur Aufsuchung und 
Gewinnung von Gips, Anhydrit, 

Schwerspat und Flußspat. 

§ 141. (1) Auf Aufschlüsse von Gips, Anhydrit, 
Schwerspat und Flußspat gebührt unter mehreren 
Verleihungswerbern das Vorrecht auf Verleihung 
von Bergwerksmaßen dem Grundeigentümer, 
wenn er während einer übergangszeit von fünf 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
darum angesucht hat. . 

(2) Besteht aber nach den Vorschriften des 
Privatrechtes ein A.bbaurecht, so gebührt unter 
der gleichen Voraussetzung das Vorrecht dem 
Abbauberechtigten, wenn sein Abbaurecht zeitlich 
nicht beschränkt ist oder wenn der Grundeigen
tümer auf sein Vorrecht verzichtet hat. Als Ver
zicht gilt auch die Unterlassung des Ansuchens 

. (Abs. 1). 
(3) Der Grundeigentümer kann den zur Ver

leihung erforderlichen Aufschluß selbst vor
nehmen, wenn ihn der Abb~uberechtigte (Abs. 2) 
trotz Aufforderung des Grundeigentümers nicht 
binnen angemessener Frist beginnt oder ent
sprechend fortsetzt. Im Streitfall entscheidet die 
Bergbehörde. 

(4) . Während der übergangszeit dürfen die im 
Abs. 1 genannten Mineralien vom Grundeigen
tümer, im Falle des Bestehens eines Abbaurechtes 
vom Abbauberechtigten auch ohne Bergbau
berechtigungen (§ 8) nach den Vorschriften des 
dritten Hauptstückes aufgesucht und gewonnen 
werden. Ist über ein Verleihungsansuchen (Abs. 1-
und 2) im Zeitpunkt des Ablaufes der übergangs
zeit noch nicht entschieden, so gilt das gleiche für 
die Zeit bis zur Entscheidung. 

(5) In Bergwerksmaßen, die vor Beginn der 
übergangszeit auf einen Aufschluß eines anderen 
Minerals verliehen worden sind, hat der Eigen
tümer der Bergwerksmaße die· Gewinnung der 
in Abs. 1 genannten Mineralien dem Grund
eigentümer, im Falle des Bestehens eines Abball
rechtes dem Abbauberechtigten, unentgeltlich zu 
gestatten, wenn die Gewinnung vor Ablauf der 
übergangszeit begonnen wurde und in entspre
chender Weise fortgesetzt wird. Im Streitfalle 
entscheidet die Bergbehörde. 

(6) Schurfbewilligungen und Freischurfrechte 
erstrecken sich bis zum Ablauf der im Abs. 4 
angegebenen Zeit nicht auf Lagerstätten der in 
Abs. 1 genannten Mineralien. 

(7) überscharen können in den Fälle~ der 
Abs. 1 und 2 auch dann verliehen werden, wenn 
sie nicht von Grubenmaßen eingeschlossen sind. 

Auf lös u n gun d U m w a.n d I u n g von 
Gewerkschaften. 

§ 142. (1) Die bei Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes bestehenden Gewerkschaften sind mit 
Ablauf des 31. Dezember "1960 aufgelöst, wenn 
sie nicht friiher nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen umgewandelt oder durch Beschluß 
der Gewerken aufgelöst worden sind. Bis dahin 
gelten die Bestimmungen der §§ 137 bis 169 des 
Allgemeinen Berggesetzes weiter. 

(2) Im Falle der Auflösung ist die Gewerkschaft 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun
gen des Aktiengesetzes vom 30. Jänner 1937, 
Deutsches RGBl. I S. 107 (GBL f. d. L. Ö. Nr. 100/ 
1938), über die Abwicklung zu liquidieren. Die 
Bergbehörde hat erforderlichenfalls Liquidatoren 
zu bestellen. 

§ 143. (1) Die Gewerken können mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Um
wandlung der Gewerkschaft in eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung beschließen. 

(2) Im Beschluß sind die zur Durchführung der 
Umwandlung notwendigen Änderungen des Ge
sellschaftsvertrages unter sinngemäßer Anwen
dung der Bestimmungen über die Errichtung 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung fest
zusetzen. Der Beschluß ist unter sinngemäßer 
Anwendung des § 9 des Gesetzes vom 6. März 
1906, RGBl. N r. 58, über Gesellschaften mit be
schränkter Haftung beim Handelsgericht anzu
melden. Der Anmeldung ist die Bilanz, die der 
Umwandlung zugrunde gelegt ist, beizulegen. 

(3) Von der Eintragung der Umwandlung im 
Handelsregister an besteht die Gewerkschaft als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung weiter. 

(4) Das Registergericht hat von der Ein"tra
gung der Umwandlung die Bergbehörde zu ver
ständigen, die die Gewerkschaft im Gewerken
buch und in den sonstigen bergbehördlichen V or
merkbüchern löscht und die Gesellschaft m. b. H. 
in diesen vormerkt. Weiters hat es von der Ein
tragung der Umwandlung das Bergbuchgericht ' 
mittels einer Ausfert~gung des Löschungsbeschei
des zu verständigen. Dieses hat das Eigentums
recht für die Gesellschaft m. b. H. im Bergbuch 
von Amts wegen einzuverleiben. Ist die Gewerk
schaft im Handelsregister eingetragen, so ist sie 
dort von Amts wegen zu löschen. ' 

(5) Für den Umtausch der Anteile (Kuxe) 
gegen Geschäftsanteile gilt § 67 des Aktien
gesetzes, bei Zusammenlegung von Anteilen § 179 
des Aktiengesetzes sinngemäß; eine gerichtliche 
Genehmigung ist jedoch nicht erforderlich. 

§ 144. Die Umwandlung einer Gewerkschaft 
in eine Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
mit beschränkter Haftung kann mit Zustimmung 

230 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)22 von 24

www.parlament.gv.at



der Besitzer von mindestens drei Vierteln der 
Anteile der Gewerkschaft beschlossen werden. 
Die Bestimmungen des § 143 Abs. 2 bis 5 sind 
unter Berücksichtigung der für Genossens~aften 
mit beschränkter Haftung geltenden Vorschriften 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 145. (1) Im § 278 Abs. 2 des Aktiengesetzes 
hat der vorletzte und der letzte Satz zu ennfallen. 

(2) § 278 Abs. 4 des Aktiengesenzes hat zu 
lauten: "Der Nennbetmg der Aktien kann auf 
eintausend Schilling oder einen höheren durch 
hundert teilbaren Betrag lauten." 

(3) Die Bestimmungen des § 143 Abs. 4 sind 
auch auf die Umwandlung einer Gewerkschaft in 
eine Aktiengesellschaft anzuwenden. 

§ 146. (1) Die- Umwandlung einer Gewerk
schOlft in eine offene Handelsgesellschaft kann nur 
mit Zustimmung aller Gewerken beschlossen 
werden~ Die Zustimmung bedarf notarieller Be
urkundung. 

(2) Die Gewerken haben die offene Handels
gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister 
unter Vorlage der notariellen Beurkundung des 
Umwandlungsbeschlusses anzumelden. Die Be7 
kanntmachung der Eintragung hat einen Hin
weis auf den Umwandlungsbeschluß zu enthalten. 

(3) Mit der Eintragung der, offenen Handels
gesellsch,aft geht das Vermögen der Gewerkschaft 
einschließlich der Schulden auf die offene Han
delsgesellschaft über. Die Gewerkschaft hat damit 
,zu bestehen aufgehört. ' 

(4) Das Registergericht hat von der Eintragung 
der Umwandlung die Bergbehörde zu verstän
digen, die die Gewerkschaft im Gewerkenbuch 
und in den sonstigen bergbehördlichen Vormerk
büchern löscht und die offene Handelsgesellschaft 
in diesen vormerkt. Weiters hat es von der Ein
tragung der Umwandlung das Bergbuchgericht 
mittels einer Ausfertigung des Löschungsbeschei
des zu verständigen. Dieses hat das Eigentums
recht für die offene Handelsgesellschaft im Berg
buch von Amts wegen einzuverleiben. Ist die Ge
werkschaft im Handelsregister eingetragen, so ist 
sie dort von Amts wegen zu löschen. 

§ 147. (1) Die Umwandlung einer Gewerk
schaft in eine Kommanditgesellschaft kann mit 
Zustimmung der Besitzer von mindestens drei 
Vierteln der Anteile der Gewerkschaft beschlossen 
werden; die nicht zustimmenden Gewerken 
werden Kommanditisten. Die Zustimmung bedarf 
der notariellen Beurkundung. Kommt eine 
Einigung über den Gesellschaftsvertrag nicht zu
stande, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Im übrigen si~d auf die Umwandlung in 
eine Kommanditgesellschaft die -Bestimmungen 
des § 146 Abs. 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

§ 148. (1) Die Gewerkschaft hat, wenn sie im 
Handelsregister eingetragen ist, die Umwandlung 
der Gewerkschaft durch übertragung ihres Ver-
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mögens auf den einzigen Gewerken beim 
Registergericht anzumelden. Dieses hat die Ge
werkschaft im Register zu löschen und die Berg.;, 
behörde zu verständigen, die die Gewerkschaft 
im Gewerkenbuch und in den sonstigen berg
behördlichen Vormerkbüchern löscht und in 
diesen den übernehmenden Gewerken vormerkt. 
Mit der Löschung der Gewerkschaft im Handels
register geht ihr Vermögen, einschließlich der 
Schulden auf den übernehmenden Gewerken 
über und die Gewerkschaft hat damit zu be
stehen aufgehört. 

-(2) Ist die Gewerkschr.lft im Handels'register 
nicht eingetragen, so hat sie die Umwandlung 
der Bergbehörde anzu.zeigen. Diese hat die Ge
werkschaft im Gewerkenbuch und in den sonsti
gen bergbehördlichen Vormerkbüchern zu 
löschen und den übernehmenden Gewerken in 
diesen vorzumerken sowie die Umwandlung auf 
Kosten des übernehmenden Gewerken im Amts
blatt zur"Wiener Zeitung" bekanntzumachen. In 
der Bekanntmachung ist Name, Stand, Wohnort 
(Sitz) des übernehmers anzugeben: Die Wirkung 
der Umwandlung tritt mit dieser' Bekannt
machung ein. 

(3) Im Falle des Abs. 1 hat das Registergericht, 
im Falle des Abs. 2 die Bergbehörde das Berg
buchgericht von der Umwandlung mittds einer 
Ausfertigung des Löschungsbescheideszu ver
ständigen. Dieses hat das Eigentumsrecht für den 
einzigen Gewerken im Berg.buch von Amts wegen 
einzuverleiben. 

§ 149. Die zur Umwandlung erforderlichen 
Schriften, Amtshandlungen und Rechtsgeschäfte 
sind von BundesverwaltungsaJbgaben, Sternpel-, 
Rechts-, Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren sowie von Bundessteuern befreit. 

Be s -t i m m u n gen für a n h ä n gig e 
Ver f a h ren. -

§ 150. (1) Auf -anhängige Verfahren sind die 
bis zum Inkrafttreten -dieses Bundesgesetzes gel
tenden Vorschriften anzuwenden. 

(2) Auf anhängige Zwangsversteigerungsver
fahren, die durch ein Entziehungsverfahren ver
anlaßt wurden, sind die Vorschriften der §§ i 17 
bis 124 nicht anzuwenden. 

. -

Aufhebung von Vorschriften. 

§ 151. (1) Aufgehoben werden: 
1. die Verordnung vom 24. Februar 1850, 

RGBI. Nr. 73, wegen ,der künftigen Evidenz
haltung der Bergbücher und Berglehensvormer
kungen; 

2. das Allgemeine Berggesetz vorn 23. Mai 1854, 
RGBI. Nr. 146, in der lenzten Fassung mit Aus
nahme des neunten und elften Hauptstückes 
sowie des § 248 und mit dem im § 142 Abs. 1 
gemachten Vorbehalt. Soweit in anderen Rechts-

230 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 23 von 24

www.parlament.gv.at



24 

vorschriften auf Bestimmungen des Allgemeinen 
Berggesetzes verwiesen wird, treten an die Stelle 
dieser Bestimmungen die entsprechenden Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes; 

3. die Verordnung vom 1. Oktober 1857, 
RGBl. Nr. 184, über die Zulässigkeit, verliehene 
und im Bergbuch bereits ahgesondert ein
getragene Grubenmaße oder Grubenfelder durch 
nachträgliche Zusammenschreibung zu einem 
Bergbuchdbjekt zu vereinigen; . 

4. die Verordnung vom 16. Mä'rz 1858, RGBl. 
Nr. 41, wodurch der § 264 des Allgemeinen Berg
gesetzes in betreff der Frage, welche Hypotheka,r
gläubiger eines aufgelassenen Bergwerkes die ge
richtliche Schätzung und Feitbietung desselben 
zu begehren berechtigt sind, erläutert wird; 

5. das Gesetz vom 31. Dezember 1893, RGBI. 
Nr. 12/1894, womit Bestimmungen über die 
Aufstellung von Betriebsleiter~ und Betriebsauf
sehernbeim Bergbau getroffen werden; 

6. das Bundesgesetz vom 20. Okt<)ber 1921, 
BGBl. Nr. 587, betreffend die Erlassung. von 
Betriebsvorschriften für Freischürfe; 

7. die Bergrechtsverordnung für das Land 
österreich vom 20. Mai 1938, Deutsches RGBI. I 
S. 590 (GBl. f, d. L.b. Nr.165/1938) und 
na.cbstehende mit dieser eingeführte Vorschriften: 

. a) das Gesetz zur Erschließung von Boden
schätzen vom 1. Dezember 1936, Deutsches 
RGBI. I S. 999, 

b) die Verordnung über die Zulegung' von 
Bergwerksfeldern vom 25. März 1938, 
Deutsches RGBl. I S. 345; 

8. die Verordnung über den Zusammenschluß 
von Bergbauberechtigten im Lande österreich 
und in den sudetendeutschen Gebieten vom 
31. Jänner 1939, Deutsches RGBl.I S. 115 (GBl. 
f. d. L. ö. Nr. 167/1939), und die mit dieser ein-
geführte . 

,. Verordnung über den Zusammenschluß von 
Bergbauberechtigten vom 23. Juli 1937, Deutsches 
RGBl. I S. 883; 

9. die Erste Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung der Verordnung über den Zu
sammenschluß von Bergbauberechtigten vom 
1. Februar 1939, Deutsches RGBI. I S. 115 (GBl. f. 
d. L. Ö. Nr. 202/1939); . 

. 10. die Zweite Verordnung über Genehmigun
gen und Ausnahmegenehmigungen der Berg
behörden vom 29. August 1939, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer 'Staatsanzeiger 
Nr. 200 (GBl. f. d. L. Ö. Nr. 1275/1939), und die 
mit dieser eingeführte 

Verordnung über Genehmigungen und Aus
nahmegenehmigungen der Bergbehörden vom 
11. April 1939, Deutscher Reichsanzeiger und 
Preußischer Staatsanzeiger Nr. 84; 

11. die Verordnung über Baubeschränkungen 
zur Sicherung' der Gewinnung von Boden
schätzen vom 28. 'Februar 1939, Deutsches RGBI. I 
S. 381 (GBI. f. d. L. Ö. Nr. 1447/1939);, 

12. die Verordnung über die Aufsuchung und 
Gewinnung mineralischer Bodenschätze vom 
31.Dezember 1942, Deutsches RGBl.I S. 17/1943; 

13. der Art. 11 des Bundesgesetzes vom 11. De
zember 1946, BGBI. Nr. 28/1947, zur Anderung 
und Ergänzung der Vorschrifteri über die Ent
richtung von Maßen- und Freischurfgebühren 
(1. Novelle Zum Maßen- und Freischurfgebühren
gesetz); 

14. das Bundesgesetz vom 20. Mai 1952, BGBI. 
Nr. 98, betreffend eine Abänderung des All
gemeinen Berggesetzes (Berggesetznovelle 1952). 

(2) Für den' Geltungsbereich dieses Bundes
gesetzes werden die Vorschriften der §§ 848, 849, 
850, 871, 872 und 874 bis 878 der Reichsvet
sicherungsordnung vom 19. Juli 1911, Deutsches 
RGBI. I S. 509, aufgehoben. 

Weit erg e I t u ~ g von Vors c h r i f t e n. 

§ 152. (1) Vorschriften, die auf Grund des All
gemeinen Berggesetzes im Verordnungswege er
lassen worden sind, sind weiterhin anzuwenden. 
Sie treten außer Kraft, sobald auf Grund dieses 
Bundesgesetzes entsprechende Vorschriften er
lassen werden. 

(2) Auf vorbehalteneMi~eralien bezugneh
mende Bestimmungen in anderen Rechtsvor
schriften sind nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes auf diebergfreien Mineralien zu be-
ziehen. . 

(3) Für die Aufsuchung und Gewinnung von 
Bitumen gelten weiterhin die bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Geltung stehenden Vor
schriften. ' 

Voll z i e h u n g. 

§ 153. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist, abgesehen von den nachstehenden 
Ausnahmen, das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministerien betraut. Mit der 
Vollziehung der §§ 59 Abs, 2, 61 Abs.3, 67 bis 
70, 71 letzter Satz, 117 Abs .. 2, 119, 120 und 122 
Abs. 2 und 3 ist das Bundesministerium für 
Justiz, mit der des § 82 Abs.2 letzter Satz das 
Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Betriebe, mit der des § 95 Abs.2 letzter 
Satz das Bundesministerium für Unterricht im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau, mit der der §§ 135 
Abs. 3 und 149 das Bundesministerium für 
Finanzen und mit der der §§ 143 bis 148 das 
Bundesministerium für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau betraut. 
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